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R u N D E R L A S S E

B E R I c H t I G u N G E N

der im JMBl. vom 1. März 2014 auf S. 151 unter Nr. 9 veröffentlichte runderlass des hmdJ 
betreffend die Aktenordnung der Finanzgerichtsbarkeit vom 9. dezember 2013 (1454 - i/b1 -  
2013/8583 - i/b) wird wie folgt berichtigt:
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1. in der Überschrift wird die Angabe „Jmbl. 2013” durch „Jmbl. 2014” ersetzt.

2. die nr. 4 und 5 werden wie folgt gefasst:

4. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Als neuer Abs. 3 wird eingefügt:
„(3) 1in verfahren vor der güterichterin oder dem güterichter werden auf Proto-
kollen und vereinbarungen unter dem Aktenzeichen auch das Aktenzeichen des 
herkunftsverfahrens und das herkunftsgericht angegeben. 2Für die Jahreszahl 
des Jahrgangs bei dem Aktenzeichen ist das datum maßgeblich, an dem die ver-
weisung vor die güterichterin oder den güterichter erfolgt ist oder bei güterichter-
verfahren in verbundlösungen das verfahren auf der zentralen geschäftsstelle für 
güterichterverfahren eingegangen ist. 3ist eine güterichtergeschäftsstelle nicht 
eingerichtet, ist das datum des verweisungsbeschlusses maßgebend.”

b) der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4 und folgender satz wird angefügt:
„4die Akten des güterichterverfahrens sind bis zum Abschluss des güterichterver-
fahrens separat und ohne einsichtsmöglichkeit für dritte aufzubewahren.”

5. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Als neuer Abs. 4 wird eingefügt:
„(4) 1ein güterichterverfahren ist abgeschlossen, wenn eine mitteilung über die 
beendigung des rechtsstreits (z.b. Abschluss einer vereinbarung über die rück-
nahme der Klage) durch die güterichterin, den güterichter oder eine sonstige 
rückgabe zum herkunftsverfahren erfolgt ist. 2das als vertraulich bezeichnete 
schriftgut ist an den einsender zurückzugeben oder zu vernichten, sofern die be-
teiligten auf eine rückgabe verzichtet haben, es sei denn, die beteiligten haben 
eine andere vereinbarung getroffen. 3das in der Akte oder der blattsammlung ver-
bleibende schriftgut ist an das Prozessgericht zurückzugeben und bei den Akten 
des herkunftsverfahrens aufzubewahren.”

b) die bisherigen Abs. 4 bis 6 werden die Abs. 5 bis 7.

im JMBl. 04/2014, S. 173 wurde bei dem veröffentlichten runderlass Nr. 13, betreffend die 
Aktenordnung für die Arbeitsgerichtsbarkeit eine falsche gült.-verz. nr. angegeben.

hier muss es richtig heißen: – Gült.-Verz. Nr. 211 –.

im JMBl. 04/2014, S. 192 wurde bei dem veröffentlichten runderlass Nr. 14, betreffend die 
Aktenordnung für die gerichte der sozialgerichtsbarkeit eine falsche gült.-verz. nr. ange-
geben.

hier muss es richtig heißen: – Gült.-Verz. Nr. 213 –.
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R u N D E R L A S S E

Nr. 16 Erlass über besondere Aufbewahrungsfristen im Geschäftsbereich des Hessi-
schen Ministeriums der Justiz – Justizprüfungsamt –. RdErl. d. HMdJ v. 17.03.2014 
(2226 - II/E2 - 2014/2693 - II/E) – JMBl. S. 223 – – Gült.-Verz. Nr.: 2103 –

1. nach Anlage b nr. 1 des erlasses zur Aktenführung in den dienststellen des Landes 
hessen (Aktenführungserlass – Afe) vom 14.12.2012 des hessischen ministeriums des 
innern und für sport (stAnz. 2013, s. 3) werden für die Prüfungsakten, schriftlichen Prü-
fungsarbeiten und niederschriften über den hergang der mündlichen Prüfungen folgende 
besondere Aufbewahrungsfristen (in Jahren) festgesetzt:

nr. beschreibung Federführung mitwirkung information

1 Prüfungsakten der ersten 
juristischen staatsprüfung 50 Jahre -- --

2 schriftliche Prüfungsarbeiten der 
ersten juristischen staatsprüfung 5 Jahre -- --

3 niederschriften über den hergang 
der mündlichen Prüfungen der 
ersten juristischen staatsprüfung 50 Jahre -- --

4 Prüfungsakten der staatlichen 
Pflichtfachprüfung 50 Jahre -- --

5 schriftliche Prüfungsarbeiten der 
staatlichen Pflichtfachprüfung 5 Jahre -- --

6 niederschriften über den hergang 
der mündlichen Prüfungen der 
staatlichen Pflichtfachprüfung 50 Jahre -- --

7 Prüfungsakten der zweiten 
juristischen staatsprüfung 50 Jahre -- --

8 schriftliche Prüfungsarbeiten der 
zweiten juristischen staatsprüfung 5 Jahre -- --

9 niederschriften über den hergang 
der mündlichen Prüfungen der 
zweiten juristischen staatsprüfung 50 Jahre -- --

2. dieser erlass tritt am tage nach seiner veröffentlichung in Kraft.
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Nr. 17 Vorlage von Akten für Prüfungszwecke in der zweiten juristischen Staatsprü-
fung. RdErl. d. MdJ v. 17.03.2014 (2226 - JPAII/2 - 2014/2706 - JPA) – JMBl. S. 224 –

– Gült.-Verz. Nr. 2103 –

1. die Amtsgerichte, Landgerichte, Arbeitsgerichte, sozialgerichte, Finanzgerichte, verwal-
tungsgerichte und staatsanwaltschaften legen dem Justizprüfungsamt unter beachtung 
der hinweise zur vorlage von Akten und vorgängen für Prüfungsaufgaben in der zweiten 
juristischen staatsprüfung (Anlage zu diesem erlass) geeignete Akten vor.

2. Alle richterinnen und richter, staatsanwältinnen und staatsanwälte, Amtsanwältinnen 
und Amtsanwälte befinden spätestens nach Abschluss der bearbeitung einer sache da-
rüber, ob sie sich für Prüfungszwecke eignet. Wird die eignung der Akte bejaht, wird der 
auf dem Aktendeckel enthaltene Aufdruck

„Prüfungsamt:

ja - nein 
falls ja K-v

(unterschrift)”

oder der auf den Aktendeckeln der verwaltungsgerichtsbarkeit enthaltene entsprechende 
Aufdruck ausgefüllt. die entscheidung über die geeignetheit braucht nicht begründet zu 
werden.

3. Jede geschäftsstelle erfasst die als prüfungsgeeignet bezeichneten Akten in einer Liste.

bei den in die berufungs-, revisions- oder beschwerdeinstanz gelangten sachen obliegt 
es der höheren instanz, den Aufdruck über die eignung der sache für Prüfungszwecke 
auszufüllen, wenn nicht schon die untere instanz die Akten als zu Prüfungszwecken ge-
eignet bezeichnet hat. die eintragung in die Liste und die einreichung der Akten ist in 
jedem Falle Aufgabe der unteren instanz. ist das Weglegen der Akte verfügt, ohne dass 
der Aufdruck ausgefüllt ist, darf die geschäftsstelle unterstellen, dass die geeignetheit 
für Prüfungszwecke verneint worden ist.

4. die in der Liste aufgenommen Akten werden, sobald sie im geschäftsgang entbehrlich 
sind, der behördenleitung vorgelegt, die die Akten unmittelbar an das Justizprüfungsamt 
weiterreicht. ist die Akte noch nicht entbehrlich, kann von der vorlegenden behörde statt 
dem original eine duplo-Akte vorgelegt werden. Alternativ kann die vorlegende behörde 
das original der Akte dem Justizprüfungsamt mit der bitte um unverzügliche rücksen-
dung übersenden. in diesem Fall fertigt das Justizprüfungsamt bei geeignetheit der Akte 
eine duplo-Akte an und sendet das original unverzüglich zurück. soweit sich das original 
bei der behörde befindet, sind keine besonderen geheimhaltungsmaßnahmen (wie etwa 
Aufbewahrung in einem verschlossenen schrank) zu beachten.

5. Für die in besonderem maße benötigten strafrechtlichen Akten gilt ergänzend:

die Leiterinnen und Leiter der staatsanwaltschaften legen jährlich dem Justizprüfungs-
amt unmittelbar prüfungsgeeignete Akten in einer Anzahl vor, die mindestens der zahl der 
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in der behörde tätigen staatsanwältinnen und staatsanwälte sowie Amtsanwältinnen und 
Amtsanwälte entspricht.

das verfahren über die beschaffung dieser Akten regeln die behördenleiterinnen und be-
hördenleiter in eigener zuständigkeit.

6. die hinweise zur vorlage von Akten und vorgängen für Prüfungsaufgaben in der zwei-
ten juristischen staatsprüfung (Anlage zu diesem erlass) sind in jährlichem Abstand den 
richterinnen und richtern, staatsanwältinnen und staatsanwälten, Amtsanwältinnen 
und Amtsanwälten durch umlauf bekannt zu machen.

7. dieser runderlass tritt am tage nach der veröffentlichung in Kraft.
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ANLAGE

Hinweise zur Vorlage von Akten und Vorgängen für Prüfungsaufgaben in der zweiten 
juristischen Staatsprüfung:

I.

Wegen der hohen zahl der Prüfungsverfahren besteht im Justizprüfungsamt großer bedarf 
an geeigneten Prüfungsaufgaben für Klausuren und Aktenvorträge.

Alle Ausbildungsstellen, einschließlich derjenigen der schwerpunktbereiche in der Wahlstati-
on (§ 29 Abs. 3 JAg), sollen daher dem Justizprüfungsamt geeignete Akten vorlegen.

II.

1. Für Prüfungszwecke können Akten und vorgänge verschiedenster Art herangezogen 
werden. es kommen in erster Linie vorgänge in betracht, die gerichtliche entscheidungen 
oder behördliche bescheide enthalten.

Prüfungsaufgaben können aus allen rechtsgebieten entnommen werden. Aufgaben aus 
engeren oder abgelegenen rechtsgebieten sollten jedoch nicht spezialfragen zum ge-
genstand haben, die sich erst der spezialisierten Praktikerin oder dem spezialisierten 
Praktiker voll erschließen, sondern verbindungen zu allgemeineren rechtsfragen aufwei-
sen, die im bereich der Ausbildungsstellen nicht außergewöhnlich sind.

Prüfungsaufgaben sollten nach möglichkeit nicht ausschließlich die erörterung von 
rechtsfragen zum gegenstand haben. es können auch solche – unter rechtlichen ge-
sichtspunkten zu bearbeitende – vorgänge herangezogen werden, bei denen der schwer-
punkt auch oder sogar allein in der erfassung, ordnung und Würdigung von tatsächlichen 
vorgängen liegt. erfahrungsgemäß sind Aufgaben, die ihren schwerpunkt im tatsächli-
chen bereich haben (zum beispiel ungesichertes und gegensätzliches vorbringen, be-
weiswürdigungen), schwieriger zu bewältigen als die erörterung von rechtsfragen.

2. es werden Akten und vorgänge für folgende Aufgaben benötigt:

a) Aufsichtsarbeit, § 48 Abs. 1 JAg (= K-Aufgabe), mit der bearbeitungszeit von fünf 
stunden:

den Aufsichtsarbeiten sollen rechtsfälle und rechtsfragen nach Akten und vorgän-
gen der rechtswirklichkeit zugrunde liegen (§ 48 Abs. 3 JAg). die Aufsichtsarbeiten 
dienen der Feststellung, ob die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar fähig 
ist, einen vorgang in beschränkter zeit und mit begrenzten hilfsmitteln zu erfassen 
und für seine rechtliche Lösung in den üblichen Formen der rechtspraxis auch unter 
berücksichtigung der Auswirkungen auf die beteiligten als mitglieder der gesellschaft 
einen überzeugend begründeten vorschlag zu machen (§ 48 Abs. 2 JAg). die Auf-
gaben sind den gebieten des zivilrechts, auch in verbindung mit zivilprozess- oder 
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zwangsvollstreckungsrecht, des strafrechts, des öffentlichen rechts sowie den be-
reichen von Arbeit oder Wirtschaft zu entnehmen (§ 48 Abs. 4 JAg).

die Akten und vorgänge sollten vollständig und möglichst im original übersandt wer-
den unter beifügung der zur erschöpfenden bearbeitung erforderlichen beigezoge-
nen vorgänge und beiakten; bei den beiakten kann die Ablichtung der erforderlichen 
teile genügen.

eine begründung, warum die Akte für prüfungsgeeignet gehalten wird, braucht nicht 
gegeben zu werden. Auch hinweise zur Lösung oder Problematik sind nicht erforder-
lich; gleichwohl werden sie selbstverständlich gerne entgegengenommen.

b) Aktenvortrag, § 50 Abs. 2, 3 JAg und § 33 Abs. 4 JAo (= v-Aufgabe), mit einer vorbe-
reitungszeit von einer stunde:

der vortrag dient der Feststellung, ob die rechtsreferendarin oder der rechtsreferen-
dar fähig ist, in beschränkter zeit – etwa zehn minuten – für einen entscheidungs-
vorgang unter darstellung der entscheidungserheblichen gesichtspunkte einen vor-
schlag für die zu treffenden rechtlichen maßnahmen in den Formen der rechtspraxis 
zu machen und verständlich und einleuchtend begründet vorzutragen (§ 50 Abs. 2 
JAg). dem vortrag sind rechtsfälle nach vorgängen der rechtswirklichkeit zugrunde 
zu legen, die unter berücksichtigung der Wahlstation ausgewählt werden sollen (§ 50 
Abs. 3 JAg).

3. regeln für den umfang eines prüfungsgeeigneten vorgangs lassen sich kaum allgemein 
festlegen.

a) bei Aufsichtsarbeiten wird aus der originalakte ein Aktenauszug von etwa 7 bis 15 
textseiten zusammengestellt. es kommen deshalb vorwiegend Fälle in betracht, die in 
tatsächlicher hinsicht nicht zu umfangreich sind und keine außergewöhnlich schwie-
rigen rechtsfragen aufwerfen.

b) bei der vorlage geeigneter Akten für den einstündigen Aktenvortrag kommen Akten in 
betracht, die sich im rahmen einer weiteren bearbeitung durch das Justizprüfungs-
amt auf einen umfang von 6 bis 10 seiten (inklusive Anlagen) reduzieren lassen.

die zu behandelnden rechtsfragen sollten nicht so schwer sein, als dass sie nicht in 
einer stunde durchdacht und in 10 minuten dargestellt werden können.
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Nr. 18 Errichtung einer 19. Kammer beim Hessischen Landesarbeitsgericht. RdErl. d. 
HMdJ v. 19.03.2014 (7652 - Z/A2 - 2013/11052 - Z/A2) – JMBl. S. 228 –

– Gült.-Verz. Nr. 212 –

Aufgrund des § 35 Abs. 3 in verbindung mit § 17 Abs. 1 des Arbeitsgerichtsgesetzes wird 
mit Wirkung vom 1. Juni 2014 bei dem hessischen Landesarbeitsgerichts eine weitere (19.) 
Kammer gebildet.

Nr. 19 Gewährung von Reiseentschädigungen an mittellose Personen und Vorschuss-
zahlungen für Reiseentschädigungen an Zeuginnen, Zeugen, Sachverständige, Dol-
metscherinnen, Dolmetscher, Übersetzerinnen und Übersetzer, ehrenamtliche Rich-
terinnen, ehrenamtliche Richter und Dritte. RdErl. d. HMdJ v. 8.4.2014 (5670 - II/B 3 
- 2013/6749 - II/A) - JMBl. S. 228 – – Gült.-Verz. Nr. 2100, 26 –

rderl. v. 23.12.2011 (Jmbl. 2012 s. 37)

die Landesjustizverwaltungen haben folgende bundeseinheitliche Änderungen des rund-
erlasses betreffend die gewährung von reiseentschädigungen an mittellose Personen und 
vorschusszahlungen für reiseentschädigungen an zeuginnen, zeugen, sachverständige, 
dolmetscherinnen, dolmetscher, Übersetzerinnen und Übersetzer, ehrenamtliche richterin-
nen, ehrenamtliche richter und dritte vom 23. dezember 2011 (Jmbl. 2012 s. 37) beschlos-
sen:

I.

1. die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„gewährung von reiseentschädigungen”

2. in Abschnitt i nr. 1 satz 3 wird die Angabe „§ 137 Abs. 1 nr. 11 Kosto” durch die Angabe 
„nr. 31008 nr. 2 des Kostenverzeichnisses zum gnotKg” ersetzt.

II.

dieser runderlass tritt am tage nach der veröffentlichung in Kraft. 
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Nr. 20 Bundeseinheitliche Kostenverfügung (KostVfg). RdErl. d. HMdJ v. 16.04.2014 
(5607 - II/B 3 - 2011/6489 - II/A) – JMBl. S. 229 – – Gült.-Verz. Nr. 2101, 26 –

I.

das bundesministerium der Justiz und für verbraucherschutz und die Landesjustizverwal-
tungen haben die folgende bundeseinheitliche neufassung der Kostenverfügung (Kostvfg) 
vereinbart.

Kostenverfügung

I n h a l t s ü b e r s i c h t

Abschnitt 1

Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Kostenbeamter
§ 2 Pflichten des Kostenbeamten im Allgemeinen
§ 3 mitwirkung der aktenführenden stelle

Abschnitt 2

Kostenansatz

§ 4 begriff und gegenstand
§ 5 zuständigkeit
§ 6 Kostenansatz bei verweisung eines rechtsstreits an ein gericht eines 

anderen Landes
§ 7 voraussetzungen des Kostenansatzes und Feststellung der Kostenschuldner 

im Allgemeinen
§ 8 Kostengesamtschuldner
§ 9 Kosten bei bewilligung von Prozess- oder verfahrenskostenhilfe
§ 10 unvermögen des Kostenschuldners in anderen Fällen
§ 11 nichterhebung von Auslagen
§ 12 Absehen von Wertermittlungen
§ 13 Kostenansatz bei gegenständlich beschränkter gebührenfreiheit
§ 14 haftkosten
§ 15 zeit des Kostenansatzes im Allgemeinen
§ 16 zeit des Kostenansatzes in besonderen Fällen
§ 17 heranziehung steuerlicher Werte
§ 18 gebührenansatz bei gleichzeitiger belastung mehrerer grundstücke
§ 19 gerichtsvollzieherkosten
§ 20 Kostensicherung
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§ 21 sicherstellung der Kosten (Abschnitt 3 gnotKg)
§ 22 Jährliche vorschüsse im zwangsverwaltungsverfahren
§ 23 zurückbehaltungsrecht
§ 24 Kostenrechnung
§ 25 Anforderung der Kosten mit sollstellung
§ 26 Anforderung der Kosten ohne sollstellung

Abschnitt 3

Weitere Pflichten des Kostenbeamten

§ 27 behandlung von ersuchen und mitteilungen der vollstreckungsbehörde
§ 28 berichtigung des Kostenansatzes
§ 29 nachträgliche Änderung der Kostenforderung
§ 30 nachträgliche Änderung der Kostenhaftung
§ 31 einrede der verjährung
§ 32 durchlaufende gelder

Abschnitt 4

Veränderung von Ansprüchen

§ 33 veränderung von Ansprüchen

Abschnitt 5

Kostenprüfung

§ 34 Aufsicht über den Kostenansatz
§ 35 Kostenprüfungsbeamte
§ 36 berichtigung des Kostenansatzes im verwaltungsweg
§ 37 nichterhebung von Kosten
§ 38 erinnerungen und beschwerden der staatskasse
§ 39 besondere Prüfung des Kostenansatzes
§ 40 Aufgaben und befugnisse des Prüfungsbeamten
§ 41 umfang der Kostenprüfung
§ 42 verfahren bei der Kostenprüfung
§ 43 beanstandungen
§ 44 niederschrift über die Kostenprüfung
§ 45 Jahresberichte

Abschnitt 6

Justizverwaltungskosten

§ 46 entscheidungen nach dem Justizverwaltungskostengesetz
§ 47 Laufender bezug von Abdrucken aus dem schuldnerverzeichnis
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Abschnitt 7

Notarkosten

§ 48 einwendungen gegen die Kostenberechnung

Abschnitt 1

Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Kostenbeamter

die Aufgaben des Kostenbeamten werden nach den darüber ergangenen allgemeinen An-
ordnungen von den beamten des gehobenen oder mittleren Justizdienstes oder vergleich-
baren beschäftigten wahrgenommen.

§ 2

Pflichten des Kostenbeamten im Allgemeinen

(1) der Kostenbeamte ist für die erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben, insbesondere für 
den rechtzeitigen, richtigen und vollständigen Ansatz der Kosten verantwortlich.

(2) der Kostenbeamte bescheinigt zugleich mit Aufstellung der schlusskostenrechnung den 
vollständigen Ansatz der Kosten auf den Akten (blattsammlungen) unter bezeichnung der 
geprüften blätter und unter Angabe von tag und Amtsbezeichnung. bei grundakten, regis-
terakten, vormundschaftsakten, betreuungsakten und ähnlichen Akten, die regelmäßig für 
mehrere gebührenpflichtige Angelegenheiten geführt werden, erfolgt die bescheinigung für 
jede einzelne Angelegenheit. die bescheinigung ist auch zu erteilen, wenn die einziehung 
von Kleinbeträgen vorbehalten bleibt.

§ 3

Mitwirkung der aktenführenden Stelle

(1) die aktenführende stelle ist dafür verantwortlich, dass die Kosten rechtzeitig angesetzt 
werden können. sofern sie für den Kostenansatz nicht selbst zuständig ist, legt sie die Akten 
dem Kostenbeamten insbesondere vor,

1. wenn eine den rechtszug abschließende gerichtliche entscheidung ergangen ist,

2. wenn die Akten infolge einspruchs gegen den vollstreckungsbescheid bei gericht eingehen,

3. wenn eine Klage erweitert oder Widerklage erhoben wird oder sich der streitwert ander-
weitig erhöht,
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4. wenn die gezahlten zeugen- und sachverständigenvorschüsse zur deckung der entstan-
denen Ansprüche nicht ausreichen,

5. wenn die Akten aus einem rechtsmittelzug zurückkommen,

6. wenn eine schriftliche oder elektronische mitteilung über einen zahlungseingang (zah-
lungsanzeige) oder ein mit dem Abdruck eines gerichtskostenstemplers versehenes 
schriftstück eingeht, es sei denn, dass die eingehende zahlung einen nach § 26 einge-
forderten vorschuss betrifft,

7. wenn eine mitteilung über die niederschlagung von Kosten oder über die Aufhebung der 
niederschlagung eingeht,

8. wenn eine mitteilung über den erlass oder teilerlass von Kosten eingeht,

9. wenn aus sonstigen gründen zweifel bestehen, ob Kosten oder vorschüsse zu berech-
nen sind.

die vorlage ist in den Akten unter Angabe des tages kurz zu vermerken.

(2) die aktenführende stelle hat alle in der sache entstehenden, von dem Kostenschuldner 
zu erhebenden Auslagen in den Akten in auffälliger Weise zu vermerken, soweit nicht eine 
berechnung zu den Akten gelangt.

(3) in zivilprozess-, strafprozess-, bußgeld-, insolvenz-, zwangsversteigerungs- und 
zwangsverwaltungsverfahren, in Familien- und Lebenspartnerschaftssachen, in vormund-
schafts-, betreuungs- und Pflegschaftssachen, in nachlasssachen sowie in arbeits-, finanz-, 
sozial- und verwaltungsgerichtlichen verfahren sind sämtliche Kostenrechnungen, bean-
standungen der Kostenprüfungsbeamten und zahlungsanzeigen sowie mitteilungen über 
die niederschlagung von Kosten, über die Aufhebung der niederschlagung oder den (teil-)
erlass vor dem ersten Aktenblatt einzuheften oder in eine dort einzuheftende Aktentasche 
lose einzulegen oder, soweit die Akten nicht zu heften sind, unter dem Aktenumschlag lose 
zu verwahren. das gleiche kann auch in anderen verfahren geschehen, wenn dies zweck-
mäßig erscheint, insbesondere wenn die Akten umfangreich sind. ist ein vollstreckungsheft 
angelegt, sind die Kostenrechnungen, beanstandungen, zahlungsanzeigen und nachrichten 
in diesem entsprechend zu verwahren (vgl. § 16 Abs. 2 stvollstro). Wird es notwendig, die 
vor dem ersten Aktenblatt eingehefteten oder verwahrten schriftstücke mit blattzahlen zu 
versehen, sind dazu römische ziffern zu verwenden.

(4) die aktenführende stelle hat laufend auf dem Aktenumschlag oder einem Kostenvorblatt 
die blätter zu bezeichnen,

1. auf denen sich Abdrucke von gerichtskostenstemplern, Aktenausdrucke nach § 696  
Abs. 2 satz 1 zPo mit gerichtskostenrechnungen oder vermerke hierüber befinden,

2. aus denen sich ergibt, dass vorschüsse zum soll (§ 25) gestellt oder ohne vorherige soll-
stellung (§ 26) eingezahlt worden sind,

3. auf denen sich Kostenrechnungen, zahlungsanzeigen, mitteilungen über die nieder-
schlagung von Kosten oder über die Aufhebung der niederschlagung sowie mitteilungen 
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über den (teil-)erlass von Kosten oder die Anordnung ihrer nichterhebung (§ 21 gKg,  
§ 20 FamgKg, § 21 gnotKg) befinden, die nicht nach Abs. 3 eingeheftet oder verwahrt 
werden,

4. auf denen Kleinbeträge vermerkt sind, deren einziehung oder Auszahlung nach den über 
die behandlung solcher beträge erlassenen bestimmungen einstweilen vorbehalten 
bleibt.

(5) die aktenführende stelle leitet die Akten und blattsammlungen vor dem Weglegen dem 
Kostenbeamten zu. dieser prüft, ob berechnete Kosten entweder zum soll gestellt sind oder 
der zahlungseingang nachgewiesen ist. er bescheinigt diese Prüfung auf den Akten (blatt-
sammlungen) unter bezeichnung des letzten Aktenblattes und unter Angabe von tag und 
Amtsbezeichnung. die bescheinigung ist auch zu erteilen, wenn die einziehung von Klein-
beträgen vorbehalten bleibt.

Abschnitt 2

Kostenansatz

§ 4

Begriff und Gegenstand

(1) der Kostenansatz besteht in der Aufstellung der Kostenrechnung (§ 24). er hat die be-
rechnung der gerichtskosten und Justizverwaltungskosten sowie die Feststellung der Kos-
tenschuldner zum gegenstand. zu den Kosten gehören alle für die tätigkeit des gerichts 
und der Justizverwaltung zu erhebenden gebühren, Auslagen und vorschüsse.

(2) ist die berechnete Kostenforderung noch nicht beglichen, veranlasst der Kostenbeamte 
deren Anforderung gemäß § 25 oder § 26.

(3) handelt es sich um Kosten, die durch den Antrag einer für die vollstreckung von Jus-
tizkostenforderungen zuständigen stelle (vollstreckungsbehörde) auf vollstreckung in das 
unbewegliche vermögen entstanden sind, wird zwar eine Kostenrechnung aufgestellt; die 
entstandenen Kosten sind der vollstreckungsbehörde jedoch lediglich zur etwaigen späte-
ren einziehung als nebenkosten mitzuteilen.

(4) Können die gebühren für die entscheidung über den Antrag auf Anordnung der zwangs-
versteigerung oder über den beitritt zum verfahren (nr. 2210 Kv gKg) oder die Auslagen 
des Anordnungs-(beitritts-)verfahrens nicht vom Antragsteller eingezogen werden, weil ihm 
Prozesskostenhilfe ohne zahlungsbestimmung bewilligt ist oder ihm gebühren- oder Aus-
lagenfreiheit zusteht (z.b. bei der zwangsversteigerung wegen rückständiger öffentlicher 
Abgaben), veranlasst der Kostenbeamte die Anforderung der Kosten gemäß § 25. die voll-
streckungsbehörde meldet die Kosten – unbeschadet sonstiger einziehungsmöglichkeiten 
– in dem zwangsversteigerungsverfahren mit dem range des Anspruchs des betreibenden 
gläubigers auf befriedigung aus dem grundstück rechtzeitig an (§ 10 Abs. 2, §§ 12, 37 nr. 4 
zvg). dies gilt im zwangsverwaltungsverfahren entsprechend. Abs. 3 bleibt unberührt.
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(5) Für die behandlung von kleinen Kostenbeträgen gelten die hierfür erlassenen besonde-
ren bestimmungen.

(6) sind Kosten zugleich mit einem geldbetrag im sinne des § 1 Abs. 1 der einforderungs- 
und beitreibungsanordnung einzuziehen, richtet sich das verfahren nach der einforderungs- 
und beitreibungsanordnung.

§ 5

Zuständigkeit

(1) der Kostenansatz richtet sich, soweit Kosten nach dem gerichtskostengesetz erhoben 
werden, nach § 19 gKg, soweit Kosten nach dem gesetz über gerichtskosten in Familien-
sachen erhoben werden, nach § 18 FamgKg und in den Angelegenheiten der freiwilligen 
gerichtsbarkeit nach § 18 gnotKg. Kosten der vollstreckung von freiheitsentziehenden 
maßregeln der besserung und sicherung werden bei der nach § 19 Abs. 2 gKg zuständigen 
behörde angesetzt, soweit nicht die Landesregierungen durch rechtsverordnung andere 
zuständigkeiten begründet haben (§ 138 Abs. 2 stvollzg).

(2) hat in strafsachen der bundesgerichtshof die sache ganz oder teilweise zur anderweiti-
gen verhandlung und entscheidung zurückverwiesen, übersendet die für den Kostenansatz 
zuständige behörde eine beglaubigte Abschrift der rechtskräftigen entscheidung zum Kos-
tenansatz an den bundesgerichtshof.

(3) zu den durch die vorbereitung der öffentlichen Klage entstandenen Kosten (nr. 9015, 
9016 Kv gKg) gehören auch

1. die Auslagen, die der Polizei bei der Ausführung von ersuchen des gerichts oder der 
staatsanwaltschaft, bei der tätigkeit der Polizeibeamten als ermittlungspersonen der 
staatsanwaltschaft und in den Fällen entstehen, in denen die Polizei nach § 163 stPo 
aus eigenem entschluss straftaten erforscht,

2. Auslagen, die den zuständigen verwaltungsbehörden als verfolgungsorganen in straf- 
und bußgeldsachen erwachsen sind.

(4) Wenn das gericht in einem strafverfahren wegen einer steuerstraftat auf eine strafe 
oder maßnahme oder in einem bußgeldverfahren wegen einer steuerordnungswidrigkeit auf 
eine geldbuße oder nebenfolge erkennt, gehören zu den Kosten des gerichtlichen verfah-
rens die Auslagen, die einer Finanzbehörde bei der untersuchung und bei der teilnahme 
am gerichtlichen verfahren entstanden sind. diese Auslagen sind nicht nach § 464b stPo 
festzusetzen, sondern als gerichtskosten zu berechnen und einzuziehen. soweit die Ausla-
gen bei einer bundesfinanzbehörde entstanden sind, werden sie als durchlaufende gelder 
behandelt und an sie abgeführt (vgl. § 24 Abs. 7, § 32), wenn sie den betrag von 25 euro 
übersteigen. An die Landesfinanzbehörden werden eingezogene beträge nicht abgeführt.

(5) geht ein mahnverfahren gegen mehrere Antragsgegner nach Widerspruch oder ein-
spruch in getrennte streitverfahren bei verschiedenen gerichten über, übersendet das 
mahngericht den übernehmenden gerichten jeweils einen vollständigen verfahrensausdruck 
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samt Kostenrechnung. Letztere muss Angaben darüber enthalten, ob die Kosten bereits 
angefordert (§§ 25 und 26) oder eingezahlt sind. bei nicht maschineller bearbeitung hat der 
Kostenbeamte des abgebenden gerichts den Kostenbeamten der übernehmenden gerichte 
das original oder eine beglaubigte Abschrift der Kostenrechnung zu übersenden und sie 
über das sonst von ihm veranlasste zu unterrichten. zahlungsanzeigen und sonstige zah-
lungsnachweise sind im original oder in beglaubigter Ablichtung beizufügen.

(6) die Kosten für

1. die eröffnung einer verfügung von todes wegen,

2. die Abnahme einer eidesstattlichen versicherung zwecks erwirkung eines erbscheins 
und

3. die beurkundung der Ausschlagung der erbschaft oder der Anfechtung der Ausschla-
gung der erbschaft

werden stets bei dem nach § 343 FamFg zuständigen nachlassgericht angesetzt (§ 18 Abs. 1 
nr. 1, Abs. 2 gnotKg).

erfolgt die eröffnung oder die beurkundung bei einem anderen gericht, ist das nachlass-
gericht zu verständigen. diese bestimmungen gelten auch dann, wenn die beiden gerichte 
in verschiedenen Ländern der bundesrepublik liegen. soweit das Landwirtschaftsgericht 
an die stelle des nachlassgerichts tritt, wird auch die gebühr für die Abnahme einer eides-
stattlichen versicherung zwecks erwirkung eines erbscheins beim Landwirtschaftsgericht 
angesetzt.

§ 6

Kostenansatz bei Verweisung eines Rechtsstreits an ein Gericht 
eines anderen Landes

(1) Wird ein rechtsstreit an ein gericht eines anderen Landes der bundesrepublik verwie-
sen, so ist für den Kostenansatz der Kostenbeamte des gerichts zuständig, das nach der 
vereinbarung des bundes und der Länder über den Ausgleich von Kosten (bek. vom 18. Juli 
2001 [Jmbl. s. 506]) die Kosten einzuziehen hat.

(2) einzuziehende beträge, die nach § 59 rvg auf die staatskasse übergegangen sind, 
werden im Falle der verweisung eines rechtsstreits an ein gericht eines anderen Landes bei 
dem gericht angesetzt, an das der rechtsstreit verwiesen worden ist (vgl. vereinbarung über 
den Ausgleich von Kosten).

§ 7

Voraussetzungen des Kostenansatzes und Feststellung 
der Kostenschuldner im Allgemeinen

(1) Wer Kostenschuldner ist und in welchem umfang er haftet, stellt der Kostenbeamte fest. 
dabei ist zu beachten, dass nach § 29 nr. 3 gKg, § 24 nr. 3 FamgKg, § 27 nr. 3 gnotKg 
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und § 18 nr. 3 JvKostg auch dritte, die kraft gesetzes für die Kostenschuld eines anderen 
haften (im letztgenannten Fall nach den vorschriften des bürgerlichen rechts z.b. erben, 
ehegatten, vermögensübernehmer), als Kostenschuldner auf Leistung oder duldung der 
zwangsvollstreckung in Anspruch genommen werden können.

(2) haften mehrere Kostenschuldner als gesamtschuldner, bestimmt der Kostenbeamte un-
ter beachtung der grundsätze in § 8, wer zunächst in Anspruch genommen werden soll.

(3) die ermittlung und Feststellung von Personen, die nicht der staatskasse für die Kos-
tenschuld haften, sondern nur dem Kostenschuldner gegenüber zur erstattung der Kosten 
verpflichtet sind, ist nicht sache des Kostenbeamten.

§ 8

Kostengesamtschuldner

(1) soweit in Angelegenheiten, für die das gerichtskostengesetz, das gesetz über ge-
richtskosten in Familiensachen oder das gerichts- und notarkostengesetz gilt, einem ge-
samtschuldnerisch haftenden Kostenschuldner die Kosten durch gerichtliche entscheidung 
auferlegt oder von ihm durch eine vor gericht abgegebene oder ihm mitgeteilte erklärung 
übernommen sind, soll die haftung des anderen gesamtschuldnerisch haftenden Kosten-
schuldners (zweitschuldners) nur geltend gemacht werden, wenn eine zwangsvollstreckung 
in das bewegliche vermögen des erstgenannten Kostenschuldners (erstschuldners) erfolg-
los geblieben ist oder aussichtslos erscheint (§ 31 Abs. 2 satz 1, § 18 gKg, § 26 Abs. 2 
satz 1, § 17 FamgKg, § 33 Abs. 1 satz 1, § 17 gnotKg). dass die zwangsvollstreckung 
aussichtslos sei, kann regelmäßig angenommen werden, wenn ein erstschuldner mit be-
kanntem Wohnsitz oder sitz oder Aufenthaltsort im Ausland der zahlungsaufforderung nicht 
nachkommt und gegen ihn ggf. im Ausland vollstreckt werden müsste. dies gilt insbesonde-
re dann, wenn die zwangsvollstreckung im Ausland erfahrungsgemäß lange zeit in Anspruch 
nimmt oder mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden wäre.

(2) soweit einem Kostenschuldner, der aufgrund von § 29 nr. 1 gKg, § 24 nr. 1 FamgKg 
oder § 27 nr. 1 gnotKg haftet (entscheidungsschuldner), Prozess- oder verfahrenskosten-
hilfe bewilligt worden ist, darf die haftung eines anderen Kostenschuldners nicht geltend 
gemacht werden; von diesem bereits erhobene Kosten sind zurückzuzahlen, soweit es sich 
nicht um eine zahlung nach § 13 Abs. 1 und 3 des Justizvergütungs- und -entschädigungs-
gesetzes handelt und die Partei, der Prozess- oder verfahrenskostenhilfe bewilligt worden 
ist, der besonderen vergütung zugestimmt hat. die haftung eines anderen Kostenschuld-
ners darf auch nicht geltend gemacht werden, soweit dem entscheidungsschuldner ein be-
trag für die reise zum ort einer verhandlung, vernehmung oder untersuchung und für die 
rückreise gewährt worden ist (§ 31 Abs. 3 gKg, § 26 Abs. 3 FamgKg, § 33 Abs. 2 gnotKg).

(3) Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden, soweit der Kostenschuldner aufgrund von § 29 nr. 2 
gKg, § 24 nr. 2 FamgKg oder § 27 nr. 2 gnotKg haftet (Übernahmeschuldner) und wenn

1. der Kostenschuldner die Kosten in einem vor gericht abgeschlossenen oder durch 
schriftsatz gegenüber dem gericht angenommenen vergleich übernommen hat,
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2. der vergleich einschließlich der verteilung der Kosten von dem gericht vorgeschlagen 
worden ist und

3. das gericht in seinem vergleichsvorschlag ausdrücklich festgestellt hat, dass die Kos-
tenregelung der sonst zu erwartenden Kostenentscheidung entspricht (§ 31 Abs. 4 gKg,  
§ 26 Abs. 4 FamgKg, § 33 Abs. 3 gnotKg).

(4) in allen sonstigen Fällen der gesamtschuldnerischen haftung für die Kosten bestimmt 
der Kostenbeamte nach pflichtgemäßem ermessen, ob der geschuldete betrag von einem 
Kostenschuldner ganz oder von mehreren nach Kopfteilen angefordert werden soll. dabei 
kann insbesondere berücksichtigt werden,

1. welcher Kostenschuldner die Kosten im verhältnis zu den übrigen endgültig zu tragen 
hat,

2. welcher verwaltungsaufwand durch die inanspruchnahme nach Kopfteilen entsteht,

3. ob bei einer verteilung nach Kopfteilen Kleinbeträge oder unter der vollstreckungsgrenze 
liegende beträge anzusetzen wären,

4. ob die Kostenschuldner in haushaltsgemeinschaft leben,

5. ob anzunehmen ist, dass einer der gesamtschuldner nicht zur zahlung oder nur zu teil-
zahlungen in der Lage ist.

§ 9

Kosten bei Bewilligung von Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe

bei bewilligung von Prozess- oder verfahrenskostenhilfe sind die durchführungsbestimmun-
gen zur Prozess- und verfahrenskostenhilfe sowie zur stundung der Kosten des insolvenz-
verfahrens (db-PKh) zu beachten.

§ 10

unvermögen des Kostenschuldners in anderen Fällen

(1) in anderen als den in § 8 Abs. 2 und in der nr. 3.1 der durchführungsbestimmungen zur 
Prozess- und verfahrenskostenhilfe sowie zur stundung der Kosten des insolvenzverfahrens 
(db-PKh) bezeichneten Fällen darf der Kostenbeamte vom Ansatz der Kosten nur dann 
absehen, wenn das dauernde unvermögen des Kostenschuldners zur zahlung offenkundig 
oder ihm aus anderen vorgängen bekannt ist oder wenn sich der Kostenschuldner dauernd 
an einem ort aufhält, an dem eine beitreibung keinen erfolg verspricht. das dauernde unver-
mögen des Kostenschuldners ist nicht schon deshalb zu verneinen, weil er möglicherweise 
später einmal in die Lage kommen könnte, die schuld ganz oder teilweise zu bezahlen. 
Wenn dagegen bestimmte gründe vorliegen, die dies mit einiger sicherheit erwarten lassen, 
liegt dauerndes unvermögen nicht vor.



238

(2) ohne rücksicht auf das dauernde unvermögen des Kostenschuldners sind die Kosten 
anzusetzen,

1. wenn ein zahlungsfähiger Kostenschuldner für die Kosten mithaftet;

2. wenn anzunehmen ist, dass durch Ausübung des zurückbehaltungsrechts (§ 23) die zah-
lung der Kosten erreicht werden kann, insbesondere dann, wenn ein anderer empfangs-
berechtigter an der Aushändigung der zurückbehaltenen schriftstücke ein interesse hat;

3. wenn die Kosten zugleich mit einem geldbetrag im sinne des § 1 Abs. 1 der einforde-
rungs- und beitreibungsanordnung einzuziehen sind (§ 4 Abs. 6);

4. wenn es sich um gebühren oder vorschüsse handelt, von deren entrichtung die vornah-
me einer Amtshandlung abhängt (§ 26).

(3) Angaben im verfahren über die Prozess- oder verfahrenskostenhilfe, Feststellungen im 
strafverfahren über die einkommens- und vermögensverhältnisse des beschuldigten (nr. 14 
der richtlinien für das strafverfahren und das bußgeldverfahren) oder mitteilungen der voll-
streckungsbehörde können dem Kostenbeamten einen Anhalt für seine entschließung bie-
ten. er wird dadurch aber nicht von der verpflichtung entbunden, selbständig zu prüfen und 
zu entscheiden, ob tatsächlich unvermögen zur zahlung anzunehmen ist. nötigenfalls stellt 
er geeignete ermittlungen an. in strafsachen sind an stellen außerhalb der Justizverwaltung 
Anfragen nach den wirtschaftlichen verhältnissen des Kostenschuldners nur ausnahmswei-
se und nur dann zu richten, wenn nicht zu befürchten ist, dass dem Kostenschuldner aus 
diesen Anfragen schwierigkeiten erwachsen könnten. bei der Fassung etwaiger Anfragen ist 
jeder hinweis darauf zu vermeiden, dass es sich um Kosten aus einer strafsache handelt.

(4) der Kostenbeamte vermerkt in den Akten, dass er die Kosten nicht angesetzt hat; er gibt 
dabei die gründe kurz an und verweist auf die Aktenstelle, aus der sie ersichtlich sind.

(5) nach Abs. 1 außer Ansatz gelassene Kosten sind anzusetzen, wenn Anhaltspunkte dafür 
bekannt werden, dass eine einziehung erfolg haben wird.

§ 11

Nichterhebung von Auslagen

der Kostenbeamte ist befugt, folgende Auslagen außer Ansatz zu lassen: 

1. Auslagen, die durch eine von Amts wegen veranlasste verlegung eines termins oder ver-
tagung einer verhandlung entstanden sind (§ 21 Abs. 1 satz 2 gKg, § 20 Abs. 1 satz 2  
FamgKg, § 21 Abs. 1 satz 2 gnotKg),

2. Auslagen, die durch eine vom gericht fehlerhaft ausgeführte zustellung angefallen sind 
(z.b. doppelte Ausführung einer zustellung, fehlerhafte Adressierung),

3. Auslagen, die entstanden sind, weil eine angeordnete Abladung von zeugen, sachver-
ständigen, Übersetzern usw. nicht oder nicht rechtzeitig ausgeführt worden ist.

der Kostenbeamte legt die Akten aber dem gericht mit der Anregung einer entscheidung 
vor, wenn dies mit rücksicht auf rechtliche oder tatsächliche schwierigkeiten erforderlich 
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erscheint. die entscheidung des Kostenbeamten nach satz 1 ist keine das gericht bindende 
Anordnung im sinne von § 21 Abs. 2 satz 3 gKg, § 20 Abs. 2 satz 3 FamgKg und § 21  
Abs. 2 satz 3 gnotKg.

§ 12

Absehen von Wertermittlungen 
– zu vorbemerkung 1.1 Abs. 1 Kv gnotKg, 
vorbemerkung 1.3.1 Abs. 2 Kv FamgKg –

von Wertermittlungen kann abgesehen werden, wenn nicht Anhaltspunkte dafür bestehen, 
dass das reine vermögen des Fürsorgebedürftigen mehr als 25 000 euro beträgt.

§ 13

Kostenansatz bei gegenständlich beschränkter Gebührenfreiheit

bei erbscheinen und ähnlichen zeugnissen (nr. 12210 Kv gnotKg), die zur verwendung in 
einem bestimmten verfahren gebührenfrei oder zu ermäßigten gebühren zu erteilen sind, 
hat der Kostenbeamte die urschrift und Ausfertigung der urkunde mit dem vermerk „zum 
ausschließlichen gebrauch für das ........-verfahren gebührenfrei – zu ermäßigten gebühren 
– erteilt” zu versehen. die Ausfertigung ist der behörde oder dienststelle, bei der das verfah-
ren anhängig ist, mit dem ersuchen zu übersenden, den beteiligten weder die Ausfertigung 
auszuhändigen noch eine Abschrift zu erteilen.

§ 14

Haftkosten

die erhebung von Kosten der vollstreckung von freiheitsentziehenden maßregeln der besse-
rung und sicherung richtet sich nach § 138 Abs. 2, § 50 stvollzg. die Kosten der untersu-
chungshaft sowie einer sonstigen haft außer zwangshaft, die Kosten einer einstweiligen un-
terbringung (§ 126a stPo), einer unterbringung zur beobachtung (§ 81 stPo, § 73 Jgg) und 
einer einstweiligen unterbringung in einem heim für Jugendhilfe (§ 71 Abs. 2, § 72 Abs. 4  
Jgg) werden nur angesetzt, wenn sie auch von einem gefangenen im strafvollzug zu erhe-
ben wären (nr. 9011 Kv gKg, nr. 2009 Kv FamgKg, nr. 31011 Kv gnotKg, vorbemerkung 
2 Kv JvKostg i.v.m. nr. 9011 Kv gKg).

§ 15

Zeit des Kostenansatzes im Allgemeinen

(1) soweit nichts anderes bestimmt oder zugelassen ist, werden Kosten alsbald nach Fällig-
keit angesetzt (z.b. § 6 Abs. 1 und 2, §§ 7 bis 9 gKg, §§ 9 bis 11 FamgKg, §§ 8, 9 gnotKg) 
und Kostenvorschüsse berechnet, sobald sie zu leisten sind (z.b. §§ 15 bis 18 gKg, §§ 16, 
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17 FamgKg, §§ 13, 14, 17 gnotKg). dies gilt insbesondere auch vor versendung der Akten 
an das rechtsmittelgericht.

(2) Auslagen sind in der regel erst bei beendigung des rechtszuges anzusetzen, wenn kein 
verlust für die staatskasse zu befürchten ist. das gleiche gilt für die Abrechnung der zu ihrer 
deckung erhobenen vorschüsse. Werden jedoch im Laufe des verfahrens gebühren fällig, 
sind mit ihnen auch die durch vorschüsse nicht gedeckten Auslagen anzusetzen.

(3) Abs. 2 gilt nicht

1. für Auslagen, die in verfahren vor einer ausländischen behörde entstehen,

2. für Auslagen, die einer an der sache nicht beteiligten Person zur Last fallen.

(4) steht zu dem in Abs. 1 bezeichneten zeitpunkt der den gebühren zugrunde zu legende 
Wert noch nicht endgültig fest, werden die gebühren unter dem vorbehalt späterer berich-
tigung nach einer vorläufigen Wertannahme angesetzt. Auf rechtzeitige berichtigung ist zu 
achten (vgl. § 20 gKg, § 19 FamgKg, § 20 gnotKg); in Angelegenheiten, auf die das ge-
richts- und notarkostengesetz Anwendung findet, ist erforderlichenfalls dem Kostenschuld-
ner mitzuteilen, dass ein Wertermittlungsverfahren eingeleitet ist (§ 20 Abs. 2 gnotKg). das-
selbe gilt für Angelegenheiten, auf die das gesetz über gerichtskosten in Familiensachen 
Anwendung findet (§ 19 Abs. 2 FamgKg).

§ 16

Zeit des Kostenansatzes in besonderen Fällen

i.

gebühr für die durchführung des insolvenzverfahrens 
– zu nr. 2320, 2330 Kv gKg –

(1) die gebühr für die durchführung des insolvenzverfahrens ist in der regel nach durch-
führung des berichtstermins (§ 156 inso), im vereinfachten insolvenzverfahren bei vorliegen 
der vermögensübersicht (§ 305 Abs. 1 nr. 3 inso), anzusetzen.

(2) bei einstellung des insolvenzverfahrens oder nach bestätigung des insolvenzplanes hat 
der Kostenbeamte den insolvenzverwalter schriftlich aufzufordern, einen betrag zurückzu-
behalten, der zur deckung der näher zu bezeichnenden gerichtskosten ausreicht.

ii.

Kosten in vormundschafts-, dauerbetreuungs-, dauerpflegschafts- 
und nachlasssachen 

– zu § 8 gnotKg, § 10 FamgKg –

die bei vormundschaften, dauerbetreuungen und -pflegschaften sowie bei nachlasssachen 
zu beginn eines jeden Kalenderjahres fällig werdenden gebühren können, wenn kein verlust 
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für die staatskasse zu besorgen ist, gelegentlich der Prüfung der jährlichen rechnungsle-
gung angesetzt werden. zur sicherstellung des rechtzeitigen Ansatzes dieser gebühren sind 
die in betracht kommenden Akten von dem Kostenbeamten in ein verzeichnis einzutragen, 
das mindestens folgende spalten enthält:

1. Lfd. nr.

2. Aktenzeichen

3. bezeichnung der sache

4. Jahresgebühr berechnet am:

iii.

Kosten in scheidungsfolgesachen und in Folgesachen

gebühren in scheidungsfolgesachen und in Folgesachen eines verfahrens über die Aufhe-
bung der Lebenspartnerschaft werden erst angesetzt, wenn eine unbedingte entscheidung 
über die Kosten ergangen ist oder das verfahren oder die instanz durch vergleich, zurück-
nahme oder anderweitige erledigung beendet ist (§ 9 Abs. 1, § 11 Abs. 1 FamgKg).

§ 17

Heranziehung steuerlicher Werte 
– zu § 46 Abs. 3 nr. 3, § 48 gnotKg –

(1) Wird auf einen für zwecke der steuererhebung festgesetzten Wert (§ 46 Abs. 3 nr. 3 
gnotKg) oder den einheitswert von grundbesitz (§ 48 gnotKg) zurückgegriffen, genügt 
als nachweis die vorlage des steuerbescheides (Feststellungsbescheides, einheitswertbe-
scheides), sofern sich der einheitswert des grundbesitzes nicht schon aus der steuerlichen 
unbedenklichkeitsbescheinigung ergibt.

(2) das Finanzamt ist um Auskunft über die höhe der für zwecke der steuererhebung 
festgesetzten Werte, die höhe des einheitswertes oder um erteilung einer Abschrift des 
entsprechenden steuerbescheides nur zu ersuchen, wenn der Kostenschuldner den steu-
erbescheid nicht vorlegt, ausnahmsweise auch dann, wenn die Wertermittlung besonders 
schwierig ist. Für die Aufbewahrung des einheitswertbescheides gelten die bestimmungen 
der Aktenordnung entsprechend.

§ 18

Gebührenansatz bei gleichzeitiger Belastung mehrerer Grundstücke 
– zu § 18 Abs. 3 gnotKg –

Für die eintragung oder Löschung eines gesamtrechts bei mehreren grundbuchämtern wer-
den die Kosten im Fall der nr. 14122 oder 14141 Kv gnotKg bei dem gericht angesetzt, 
bei dessen grundbuchamt der Antrag zuerst eingegangen ist. entsprechendes gilt für die 
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eintragung oder Löschung eines gesamtrechts bei mehreren registergerichten im Fall der 
nr. 14221 oder 14241 Kv gnotKg (§ 18 Abs. 3 gnotKg). die Kostenbeamten der beteilig-
ten grundbuchämter bzw. registergerichte haben sich vorab wegen des gebührenansatzes 
und des zeitpunktes des eingangs der Anträge zu verständigen; das die Kosten ansetzende 
grundbuchamt bzw. registergericht hat eine Abschrift der Kostenrechnung an alle beteilig-
ten grundbuchämter bzw. registergerichte zu übermitteln.

§ 19

Gerichtsvollzieherkosten 
– zu § 13 Abs. 3 gvKostg –

hat der gerichtsvollzieher bei Aufträgen, die ihm vom gericht erteilt werden, die gerichts-
vollzieherkosten (gebühren und Auslagen) zu den Akten mitgeteilt und nicht angezeigt, dass 
er sie eingezogen hat, sind sie als Auslagen des gerichtlichen verfahrens anzusetzen (vgl.  
§ 13 Abs. 3 gvKostg, § 24 Abs. 7 satz 3).

§ 20

Kostensicherung

(1) zur sicherung des Kosteneingangs sehen die Kostengesetze vor

1. die erhebung von Kostenvorschüssen, von denen die vornahme einer Amtshandlung 
nicht abhängt (z.b. §§ 15, 17 Abs. 3 gKg, § 16 Abs. 3 FamgKg, § 14 Abs. 3 gnotKg);

2. die zurückstellung von Amtshandlungen bis zur entrichtung bestimmter gebühren oder 
Kostenvorschüsse (z.b. § 12 Abs. 1 und 3 bis 6, §§ 12a, 13, 17 Abs. 1 und 2 gKg, § 14 
Abs. 1 und 3, § 16 Abs. 1 und 2 FamgKg, §§ 13, 14 Abs. 1 und 2 gnotKg, § 8 Abs. 2 
JvKostg);

3. die Ausübung des zurückbehaltungsrechts (§ 23).

(2) die erhebung eines Kostenvorschusses, von dessen zahlung die Amtshandlung nicht 
abhängt (Abs. 1 nr. 1), ordnet der Kostenbeamte selbständig an. das gleiche gilt in den 
Fällen der §§ 12, 13 gKg und § 14 FamgKg, jedoch ist der eingang zunächst dem richter 
(rechtspfleger) vorzulegen, wenn sich daraus ergibt, dass die erledigung der sache ohne 
vorauszahlung angestrebt wird.

(3) soweit eine gesetzliche vorschrift die Abhängigmachung der vornahme des geschäfts 
von der vorauszahlung der Kosten gestattet (z.b. §§ 379a, 390 Abs. 4 stPo, § 17 Abs. 1 
satz 2, Abs. 2 gKg, § 16 Abs. 1 satz 2, Abs. 2 FamgKg, §§ 13, 14 Abs. 1 satz 2, Abs. 2 
gnotKg), hat der Kostenbeamte vor der einforderung des vorschusses die entscheidung 
des richters (rechtspflegers) einzuholen; dies gilt nicht in den Fällen der §§ 12, 13 gKg und 
§ 14 FamgKg (vgl. Abs. 2 satz 2).

(4) in Justizverwaltungsangelegenheiten bestimmt der nach § 46 zuständige beamte die 
höhe des vorschusses.
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(5) ist die vornahme einer Amtshandlung nicht von der zahlung eines Auslagenvorschus-
ses abhängig, soll dieser regelmäßig nur eingefordert werden, wenn die Auslagen mehr als  
25 euro betragen oder ein verlust für die staatskasse zu befürchten ist.

(6) in den Fällen des Abs. 1 nr. 1 und 3 sowie des § 17 Abs. 2 gKg, des § 16 Abs. 2 FamgKg 
und des § 14 Abs. 2 gnotKg sowie in gleichartigen Fällen ist ein vorschuss nicht zu er-
heben, wenn eine gemeinde, ein gemeindeverband oder eine sonstige Körperschaft des 
öffentlichen rechts Kostenschuldner ist.

§ 21

Sicherstellung der Kosten (Abschnitt 3 GNotKG)

Wird sicherstellung zugelassen, wird der vorschuss zwar berechnet, aber nicht nach § 4 
Abs. 2 angefordert. die sicherheit kann vorbehaltlich anderer Anordnungen des richters 
(rechtspflegers) in der in den §§ 232 bis 240 bgb vorgesehenen Weise geleistet werden. die 
verwertung der sicherheit ist sache der vollstreckungsbehörde, nachdem ihr die aus Anlass 
des geschäfts erwachsenen Kosten zur einziehung überwiesen sind.

§ 22

Jährliche Vorschüsse im Zwangsverwaltungsverfahren 
– zu § 15 Abs. 2 gKg –

(1) der jährlich zu erhebende gebührenvorschuss soll regelmäßig in höhe einer gebühr 
mit einem gebührensatz von 0,5 bemessen werden. daneben ist ein Auslagenvorschuss in 
höhe der im laufenden Jahr voraussichtlich erwachsenen Auslagen zu erheben.

(2) in zwangsverwaltungsverfahren, in denen einnahmen erzielt werden, deren höhe die 
gebühren und Auslagen deckt, kann die Jahresgebühr, wenn kein verlust für die staats-
kasse zu besorgen ist, anlässlich der Prüfung der jährlichen rechnungslegung angesetzt 
werden. § 16 Abschnitt ii satz 2 gilt entsprechend. von der erhebung eines vorschusses 
kann in diesem Fall abgesehen werden.

§ 23

Zurückbehaltungsrecht 
– zu § 11 gnotKg, § 17 Abs. 2 gKg, § 16 Abs. 2 FamgKg, § 9 JvKostg –

(1) in Angelegenheiten, auf die das gerichts- und notarkostengesetz anzuwenden ist, und 
in Justizverwaltungsangelegenheiten sind urkunden, Ausfertigungen, Ausdrucke und Ko-
pien sowie gerichtliche unterlagen regelmäßig bis zur zahlung der in der Angelegenheit 
erwachsenen Kosten zurückzubehalten. die entscheidung über die Ausübung des zurück-
behaltungsrechts trifft der Kostenbeamte nach billigem ermessen. dies gilt entsprechend in 
den Fällen des § 17 Abs. 2 gKg und des § 16 Abs. 2 FamgKg.
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(2) Kosten, von deren entrichtung die herausgabe abhängig gemacht wird, sind so bald wie 
möglich anzusetzen. Können sie noch nicht endgültig berechnet werden, sind sie vorbehalt-
lich späterer berichtigung vorläufig anzusetzen.

(3) ist ein anderer als der Kostenschuldner zum empfang des schriftstücks berechtigt, hat 
ihn der Kostenbeamte von der Ausübung des zurückbehaltungsrechts zu verständigen. er-
hält der empfangsberechtigte in derselben Angelegenheit eine sonstige mitteilung, ist die 
nachricht, dass das schriftstück zurückbehalten wird, nach möglichkeit damit zu verbinden.

(4) Wegen des vermerks der Ausübung des zurückbehaltungsrechts und der Aufführung 
des dritten empfangsberechtigten in der Kostenrechnung wird auf § 24 Abs. 6 verwiesen.

(5) Für die sichere verwahrung von Wertpapieren, sparkassenbüchern, hypothekenbriefen 
und sonstigen urkunden von besonderem Wert ist sorge zu tragen.

(6) die zurückbehaltenen schriftstücke sind an den empfangsberechtigten herauszugeben,

1. wenn die zahlung der Kosten nachgewiesen ist,

2. wenn die Anordnung, dass schriftstücke zurückzubehalten sind, vom Kostenbeamten 
oder durch gerichtliche entscheidung aufgehoben wird.

§ 24

Kostenrechnung

(1) die urschrift der Kostenrechnung für die sachakte enthält

1. die Angabe der Justizbehörde, die bezeichnung der sache und die geschäftsnummer,

2. die einzelnen Kostenansätze und die Kostenvorschüsse unter hinweis auf die angewen-
dete vorschrift, bei Wertgebühren auch den der berechnung zugrunde gelegten Wert,

3. den gesamtbetrag der Kosten,

4. namen, Anschriften sowie ggf. geschäftszeichen und geburtsdaten der Kostenschuldner.

(2) haften mehrere als gesamtschuldner oder hat ein Kostenschuldner die zwangsvollstre-
ckung in ein bestimmtes vermögen zu dulden, ist dies in der urschrift der Kostenrechnung zu 
vermerken. bei der anteilmäßigen inanspruchnahme des Kostenschuldners (z.b. § 8 Abs. 4)  
ist dort ein eindeutiger vorbehalt über die möglichkeit einer weiteren inanspruchnahme 
aufzunehmen. unter beachtung der grundsätze in § 8 Abs. 4 ist weiter anzugeben, wie 
die einzelnen gesamtschuldner zunächst in Anspruch genommen werden. erst- und zweit-
schuldner (§ 8 Abs. 1) sind ausdrücklich als solche zu bezeichnen. Wird der zweitschuldner 
vor dem erstschuldner in Anspruch genommen (§ 8 Abs. 1), sind die gründe hierfür kurz 
anzugeben.

(3) ist bei mehreren Kostengesamtschuldnern damit zu rechnen, dass der zunächst in An-
spruch genommene die Kosten bezahlen wird, kann die Aufführung der weiteren gesamt-
schuldner durch ausdrücklichen vermerk vorbehalten werden.
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(4) sind Kosten durch verwendung von gerichtskostenstemplern entrichtet oder durch Ak-
tenausdrucke nach § 696 Abs. 2 satz 1 zPo mit gerichtskostenrechnungen nachgewiesen, 
ist zu vermerken, wo sich diese zahlungsnachweise befinden. sind Kosten bereits gebucht, 
ist das zuordnungsmerkmal des Kassenverfahrens anzugeben.

(5) ergeben sich aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass noch weitere Kosten geltend 
gemacht werden können, die vom Kostenschuldner als Auslagen zu erheben sind (z.b. ver-
gütungen von Pflichtverteidigern, verfahrensbeiständen oder sachverständigen), ist ein ein-
deutiger vorbehalt über die möglichkeit einer inanspruchnahme für die weiteren, nach Art 
oder voraussichtlicher höhe zu bezeichnenden Kosten in die urschrift der Kostenrechnung 
aufzunehmen.

(6) die Ausübung des zurückbehaltungsrechts (§ 23) ist mit kurzer begründung zu vermer-
ken. ist ein anderer als der Kostenschuldner zum empfang des schriftstücks berechtigt (§ 23 
Abs. 3), wird er gleichfalls in der urschrift der Kostenrechnung aufgeführt.

(7) enthält die urschrift der Kostenrechnung beträge, die anderen berechtigten als der 
staatskasse zustehen und nach der einziehung an sie auszuzahlen sind (durchlaufende gel-
der), hat der Kostenbeamte sicherzustellen, dass er von einer zahlung Kenntnis erlangt. der 
empfangsberechtigte ist in der urschrift der Kostenrechnung aufzuführen. im Falle des § 19 
ist der gerichtsvollzieher als empfangsberechtigt zu bezeichnen.

(8) Wenn für einen vorschuss sicherheit geleistet ist (§ 21), ist dies durch einen zu unter-
streichenden vermerk anzugeben.

(9) der Kostenbeamte hat die urschrift der Kostenrechnung unter Angabe von ort, tag und 
Amtsbezeichnung zu unterschreiben.

§ 25

Anforderung der Kosten mit Sollstellung

(1) mit der sollstellung wird die buchung des zu erhebenden betrags im sachbuch der 
Kasse, die dortige Überwachung des zahlungseingangs und im Fall der nichtzahlung die 
selbständige einziehung durch die vollstreckungsbehörde bewirkt.

(2) der Kostenbeamte veranlasst die sollstellung der Kosten nach den näheren bestim-
mungen des bundesministeriums der Justiz und für verbraucherschutz oder der jeweiligen 
Landesjustizverwaltung und sorgt dafür, dass jeder Kostenschuldner, der in Anspruch ge-
nommen werden soll, einen Ausdruck der ihn betreffenden inhalte der Kostenrechnung mit 
einer zahlungsaufforderung und einer rechtsbehelfsbelehrung (Kostenanforderung) erhält. 
in der zahlungsaufforderung sind der zahlungsempfänger mit Anschrift und bankverbindung 
sowie das zuordnungsmerkmal der sollstellung (z.b. Kassenzeichen) anzugeben. Kosten-
anforderungen, die automationsgestützt erstellt werden, bedürfen weder einer unterschrift 
noch eines Abdrucks des dienstsiegels; auf der Kostenanforderung ist zu vermerken, dass 
das schreiben mit einer datenverarbeitungsanlage erstellt wurde und daher nicht unter-
zeichnet wird. manuell erstellte Kostenrechnungen sind stattdessen mit unterschrift oder 
mit dem Abdruck des dienstsiegels zu versehen.
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(3) sofern der Kostenschuldner im automatisierten mahnverfahren von einem bevollmäch-
tigten vertreten wird, kann die Kostenanforderung diesem zugesandt werden.

§ 26

Anforderung der Kosten ohne Sollstellung 
– zu §§ 379a, 390 Abs. 4 stPo, §§ 12, 12a, 13, 17 Abs. 1 satz 2, Abs. 2 gKg, §§ 14, 16 

Abs. 1 satz 2, Abs. 2 FamgKg, §§ 13, 14 Abs. 1 satz 2, Abs. 2 gnotKg –

(1) vorweg zu erhebende gebühren und Kostenvorschüsse, von deren entrichtung die vor-
nahme einer Amtshandlung oder die einleitung oder der Fortgang eines verfahrens abhängig 
ist, sind ohne sollstellung unmittelbar vom zahlungspflichtigen anzufordern; das gleiche gilt 
im Falle der Ausübung des zurückbehaltungsrechts (§ 23). § 24 Abs. 1 ist zu beachten. We-
gen der einzelheiten der Kostenanforderung ohne sollstellung wird auf die näheren bestim-
mungen des bundesministeriums der Justiz und für verbraucherschutz oder der jeweiligen 
Landesjustizverwaltung verwiesen.

(2) steht der Wert des streitgegenstandes oder der geschäftswert noch nicht endgültig 
fest, sind der berechnung vorläufig die Angaben des Klägers oder Antragstellers zugrunde 
zu legen, sofern sie nicht offenbar unrichtig sind.

(3) hat das gericht den betrag des vorschusses und die zahlungsfrist selbst bestimmt (z.b. 
in den Fällen der §§ 379, 402 zPo), kann eine Kostenrechnung (§ 24 Abs. 1) unterbleiben, 
wenn das gerichtliche schriftstück alle für die bewirkung der zahlung erforderlichen Anga-
ben enthält.

(4) hat der zahlungspflichtige auf die gebühren oder vorschüsse (Abs. 1) beträge bezahlt, 
die zur deckung nicht völlig ausreichen, ist er auf den minderbetrag hinzuweisen; hat er noch 
keine Kostenanforderung erhalten, ist der minderbetrag ohne sollstellung entsprechend 
Abs. 1 anzufordern. ist der minderbetrag nur gering, führt der Kostenbeamte zunächst eine 
entscheidung des richters (rechtspflegers) darüber herbei, ob der sache gleichwohl Fort-
gang zu geben sei. Wird der sache Fortgang gegeben, wird der fehlende betrag gemäß  
§ 25 mit sollstellung angefordert, falls er nicht nach den bestehenden bestimmungen wegen 
geringfügigkeit außer Ansatz bleibt; besteht der richter (rechtspfleger) dagegen auf der 
zahlung des restbetrages, ist nach satz 1 zu verfahren.

(5) Wird in den Fällen der §§ 379a, 390 Abs. 4 stPo der angeforderte betrag nicht voll ge-
zahlt, sind die Akten alsbald dem gericht (vorsitzenden) zur entscheidung vorzulegen.

(6) sofern der zahlungspflichtige von einem bevollmächtigten, insbesondere dem Prozess- 
oder verfahrensbevollmächtigten oder notar, vertreten wird, soll die Kostenanforderung 
grundsätzlich diesem zur vermittlung der zahlung zugesandt werden.

(7) ist die zahlung des vorschusses an eine Frist geknüpft (z.b. in den Fällen der §§ 379a, 
390 Abs. 4 stPo, § 18 gbo), ist die Kostenanforderung von Amts wegen zuzustellen. in 
sonstigen Fällen wird sie regelmäßig als brief abgesandt.
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(8) Wird der Kostenanforderung keine Folge geleistet, hat der Kostenbeamte die in der sa-
che etwa entstandenen oder noch entstehenden Kosten zu berechnen und zum soll zu 
stellen (§ 25). das gleiche gilt, wenn die Anordnung, durch welche die vornahme eines ge-
schäfts von der vorauszahlung abhängig gemacht war, wieder aufgehoben oder wenn von 
der gesetzlich vorgesehenen vorwegleistungspflicht eine Ausnahme bewilligt wird (z.b. nach 
§ 14 gKg, § 15 FamgKg, § 16 gnotKg). Kommt der zur vorwegleistung verpflichtete in den 
Fällen des § 12 Abs. 1, 3 satz 3 und 4 gKg sowie des § 14 Abs. 1, 3 FamgKg der zahlungs-
aufforderung nicht nach, werden die in § 12 Abs. 1, 3 satz 3 und 4 gKg und § 14 Abs. 1, 3 
FamgKg genannten gebühren nur insoweit angesetzt, als sich der zahlungspflichtige nicht 
durch rücknahme der Klage oder des Antrags von der verpflichtung zur zahlung befreien 
kann.

(9) von der Übersendung einer schlusskostenrechnung kann abgesehen werden, wenn 
sich die endgültig festgestellte Kostenschuld mit dem vorausgezahlten betrag deckt. An-
sonsten ist die schlusskostenrechnung unverzüglich zu übersenden.

Abschnitt 3

Weitere Pflichten des Kostenbeamten

§ 27

Behandlung von Ersuchen und Mitteilungen der Vollstreckungsbehörde

(1) ersucht die vollstreckungsbehörde um Auskunft darüber, ob sich aus den sachakten 
näheres über die einkommens- und vermögensverhältnisse eines Kostenschuldners ergibt, 
insbesondere über das vorhandensein pfändbarer Ansprüche, hat der Kostenbeamte die 
notwendigen Feststellungen zu treffen. befinden sich die Akten beim rechtsmittelgericht, 
trifft diese verpflichtung den Kostenbeamten dieses gerichts.

(2) ersucht die vollstreckungsbehörde um eine Änderung oder ergänzung der Kostenrech-
nung, weil sie eine andere heranziehung von gesamtschuldnern oder eine erstreckung 
der rechnung auf bisher nicht in Anspruch genommene Kostenschuldner für geboten hält, 
hat der Kostenbeamte aufgrund der ermittlungen der vollstreckungsbehörde die voraus-
setzungen für die heranziehung dieser Kostenschuldner festzustellen (vgl. § 7 Abs. 1) und 
gegebenenfalls eine neue oder ergänzte Kostenrechnung aufzustellen. die gründe für die 
inanspruchnahme des weiteren Kostenschuldners sind in der Kostenrechnung anzugeben. 
soweit hierbei Kosten eines bereits erledigten rechtsmittelverfahrens zu berücksichtigen 
sind, sind die dem Kostenbeamten obliegenden dienstverrichtungen von dem Kostenbeam-
ten des rechtsmittelgerichts zu erledigen; eine zweitschuldneranfrage kann vom Kostenbe-
amten des gerichts des ersten rechtszuges beantwortet werden, falls eine zweitschuldner-
haftung nicht besteht.

(3) die bestimmungen des Abs. 2 gelten entsprechend, wenn ein Kostenschuldner vorhan-
den ist, der wegen der Kostenschuld lediglich die zwangsvollstreckung in ein bestimmtes 
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vermögen (z.b. der grundstückseigentümer bei dinglich gesicherten Forderungen, für die er 
nicht persönlich haftet) zu dulden hat.

(4) Wird dem Kostenbeamten eine mitteilung über die niederschlagung oder den (teil-)er-
lass der Kostenforderung vorgelegt, hat er zu prüfen, ob weitere einziehungsmöglichkeiten 
bestehen und teilt diese der vollstreckungsbehörde mit.

(5) eine zahlungsanzeige, die sich auf einen zum soll gestellten betrag bezieht und nicht 
bei den sachakten zu verbleiben hat, ist von dem Kostenbeamten unter Angabe des grun-
des der rückgabe zurückzusenden. die rücksendung einer zahlungsanzeige hat er auf der 
vorderen innenseite des Aktenumschlags oder einem Kostenvorblatt zu vermerken. der ver-
merk muss den einzahler, den betrag der einzahlung, die buchungsnummer und den grund 
der rückgabe enthalten. Abweichend von satz 2 und 3 kann auch eine Kopie der zahlungs-
anzeige zu den sachakten genommen werden, auf der der grund der rückgabe vermerkt 
ist.

(6) die rücksendung einer zweitschuldneranfrage und das mitgeteilte ergebnis hat der 
Kostenbeamte auf der urschrift der Kostenrechnung zu vermerken. Abweichend hiervon 
kann auch eine Kopie der zweitschuldneranfrage zu den sachakten genommen werden, auf 
der das mitgeteilte ergebnis vermerkt ist.

§ 28

Berichtigung des Kostenansatzes

(1) der Kostenbeamte hat bei jeder Änderung der Kostenforderung den Kostenansatz zu 
berichtigen und, wenn hierdurch auch die Kosten eines anderen rechtszuges berührt wer-
den, den Kostenbeamten dieses rechtszuges zu benachrichtigen, soweit er nicht selbst für 
den Kostenansatz des anderen rechtszuges zuständig ist (z.b. § 5 Abs. 2).

(2) solange eine gerichtliche entscheidung oder eine Anordnung im dienstaufsichtsweg 
nicht ergangen ist, hat er auf erinnerung oder auch von Amts wegen unrichtige Kosten-
ansätze richtig zu stellen. Will er einer erinnerung des Kostenschuldners nicht oder nicht 
in vollem umfang abhelfen oder richtet sich die erinnerung gegen Kosten, die auf grund 
einer beanstandung des Prüfungsbeamten angesetzt sind, hat er sie mit den Akten dem 
Prüfungsbeamten vorzulegen.

§ 29

Nachträgliche Änderung der Kostenforderung

(1) Ändert sich nachträglich die Kostenforderung, stellt der Kostenbeamte eine neue Kos-
tenrechnung auf, es sei denn, dass die Kostenforderung völlig erlischt.

(2) erhöht sich die Kostenforderung, veranlasst er die nachforderung des mehrbetrages 
gemäß § 25 oder § 26.
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(3) vermindert sie sich oder erlischt sie ganz, ordnet er durch eine Kassenanordnung die 
Löschung im soll oder die rückzahlung an. in der Kassenanordnung sind sämtliche in 
derselben rechtssache zum soll gestellten oder eingezahlten beträge, für die der Kosten-
schuldner haftet, anzugeben; dabei hat der Kostenbeamte, wenn mehrere beträge zum soll 
stehen, diejenigen beträge zu bezeichnen, für die weitere Kostenschuldner vorhanden sind. 
die Anordnung der Löschung oder rückzahlung ist unter Angabe des betrages auf der ur-
schrift der Kostenrechnung in auffälliger Weise zu vermerken.

(4) bei vertretung durch einen Prozess- oder verfahrensbevollmächtigten (§ 81 zPo, § 11 
FamFg, § 113 Abs. 1 satz 2 FamFg) ist die rückzahlung an diesen anzuordnen, es sei denn, 
die Partei oder der beteiligte hat der rückzahlung gegenüber dem gericht ausdrücklich wi-
dersprochen. stimmt der bevollmächtigte in diesem Fall der rückzahlung an die Partei oder 
den beteiligten nicht zu, sind die Akten dem Prüfungsbeamten zur entscheidung vorzulegen.

(5) in anderen Fällen ist die rückzahlung an einen bevollmächtigten anzuordnen,

1. wenn er eine vollmacht seines Auftraggebers zu den Akten einreicht, die ihn allgemein 
zum geldempfang oder zum empfang der im verfahren etwa zurückzuzahlenden Kosten 
ermächtigt, und wenn keine zweifel bezüglich der gültigkeit der vollmacht bestehen, 
oder

2. wenn es sich bei dem bevollmächtigten um einen rechtsanwalt, notar oder rechtsbei-
stand handelt und dieser rechtzeitig vor Anordnung der rückzahlung schriftlich erklärt, 
dass er die Kosten aus eigenen mitteln bezahlt hat.

(6) im Falle der berichtigung wegen irrtümlichen Ansatzes muss aus der Kostenrechnung 
und aus der Kassenanordnung hervorgehen, inwiefern der ursprüngliche Ansatz unrichtig 
war.

(7) hat die dienstaufsichtsbehörde oder der Kostenprüfungsbeamte (§ 35) die berichtigung 
angeordnet, ist dies zu vermerken.

(8) im Falle des Kostenerlasses ist die den Kostenerlass anordnende verfügung zu bezeich-
nen.

(9) beruht die berichtigung oder Änderung auf einer mit beschwerde anfechtbaren gericht-
lichen entscheidung, ist anzugeben, dass die entscheidung dem zur vertretung der staats-
kasse zuständigen beamten vorgelegen hat.

(10) Wird die rückzahlung von Kosten veranlasst, die durch verwendung von gerichtskos-
tenstemplern entrichtet oder sonst ohne sollstellung eingezahlt sind oder deren zahlung 
durch Aktenausdrucke nach § 696 Abs. 2 satz 1 zPo mit gerichtskostenrechnungen nach-
gewiesen ist, hat ein zweiter beamter oder beschäftigter der geschäftsstelle in der Kassen-
anordnung zu bescheinigen, dass die beträge nach den angegebenen zahlungsnachweisen 
entrichtet und die buchungsangaben aus den zahlungsanzeigen über die ohne sollstellung 
eingezahlten beträge richtig übernommen sind. die Anordnung der rückzahlung ist bei oder 
auf dem betroffenen zahlungsnachweis in auffälliger Weise zu vermerken; der vermerk ist zu 
unterstreichen.
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(11) sind infolge der nachträglichen Änderung der Kostenrechnung nur Kleinbeträge nach-
zufordern, im soll zu löschen oder zurückzuzahlen, sind die für die behandlung solcher be-
träge getroffenen besonderen bestimmungen zu beachten.

(12) Wird eine neue Kostenrechnung aufgestellt (Abs. 1), ist in ihr die frühere Kostenrech-
nung zu bezeichnen; die frühere Kostenrechnung ist mit einem zu unterstreichenden hinweis 
auf die neue Kostenrechnung zu versehen.

§ 30

Nachträgliche Änderung der Kostenhaftung

(1) tritt zu dem bisher in Anspruch genommenen Kostenschuldner ein neuer hinzu, der vor 
jenem in Anspruch zu nehmen ist (vgl. § 8), stellt der Kostenbeamte zunächst fest, ob die 
eingeforderten Kosten bereits entrichtet sind. nur wenn die Kosten nicht oder nicht ganz 
bezahlt sind und auch nicht anzunehmen ist, dass der nunmehr in Anspruch zu nehmende 
Kostenschuldner zahlungsunfähig sein werde, stellt er eine neue Kostenrechnung auf. er 
veranlasst sodann die Löschung der den bisherigen Kostenschuldner betreffenden sollstel-
lung und die sollstellung (§ 25) gegenüber dem neuen Kostenschuldner.

(2) erlischt nachträglich die haftung eines gesamtschuldners ganz oder teilweise, berichtigt 
der Kostenbeamte die Kostenrechnung. er veranlasst die Löschung der gegen den bishe-
rigen Kostenschuldner geltend gemachten Forderung und die rückzahlung bereits bezahl-
ter beträge, soweit nunmehr keinerlei haftungsgrund vorliegt. soweit ein anderer Kosten-
schuldner in Anspruch zu nehmen ist, veranlasst er die Kostenanforderung nach § 25.

§ 31

Einrede der Verjährung 
– zu § 5 Abs. 2 gKg, § 7 Abs. 2 FamgKg, § 6 Abs. 2 gnotKg, § 5 Abs. 2 JvKostg –

ist der Anspruch auf erstattung von Kosten verjährt, hat der Kostenbeamte die Akten dem 
zur vertretung der staatskasse zuständigen beamten vorzulegen. soll nach dessen Auf-
fassung die verjährungseinrede erhoben werden, ist hierzu die einwilligung des unmittel-
bar vorgesetzten Präsidenten einzuholen. von der erhebung der verjährungseinrede kann 
mit rücksicht auf die umstände des Falles abgesehen werden. hat der zur vertretung der 
staatskasse zuständige beamte dem Kostenbeamten mitgeteilt, dass die verjährungsein-
rede nicht erhoben werden soll, ist dies auf der zahlungsbegründenden unterlage in den 
sachakten zu vermerken.

§ 32

Durchlaufende Gelder

(1) sind durchlaufende gelder in der Kostenrechnung enthalten (§ 24 Abs. 7), hat der Kos-
tenbeamte nach eingang der zahlungsanzeige eine Auszahlungsanordnung zu erteilen.
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(2) sofern durchlaufende gelder durch verwendung von gerichtskostenstemplern entrich-
tet oder sonst ohne sollstellung eingezahlt sind, gilt § 29 Abs. 10 satz 1 entsprechend.

(3) die Anordnung der Auszahlung ist bei oder auf dem betroffenen zahlungsnachweis oder 
auf der urschrift der Kostenrechnung in auffälliger Weise zu vermerken. der vermerk ist zu 
unterstreichen.

Abschnitt 4

Veränderung von Ansprüchen

§ 33

Veränderung von Ansprüchen

Für die niederschlagung, die stundung und den erlass von Kosten gelten die darüber ergan-
genen besonderen bestimmungen.

Abschnitt 5

Kostenprüfung

§ 34

Aufsicht über den Kostenansatz

(1) die vorstände der Justizbehörden überwachen im rahmen ihrer Aufsichtspflichten die 
ordnungsmäßige erledigung des Kostenansatzes durch den Kostenbeamten.

(2) die besondere Prüfung des Kostenansatzes ist Aufgabe der Kostenprüfungsbeamten  
(§ 35).

(3) die dem rechnungshof zustehenden befugnisse bleiben unberührt.

§ 35

Kostenprüfungsbeamte

Kostenprüfungsbeamte sind

1. der bezirksrevisor,

2. die weiter bestellten Prüfungsbeamten.
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§ 36

Berichtigung des Kostenansatzes im Verwaltungsweg 
– zu § 19 Abs. 5 gKg, § 18 Abs. 3 FamgKg, § 18 Abs. 6 gnotKg –

solange eine gerichtliche entscheidung nicht ergangen ist, sind die vorstände der Justizbe-
hörden und die Kostenprüfungsbeamten befugt, den Kostenansatz zu beanstanden und den 
Kostenbeamten zur berichtigung des Kostenansatzes anzuweisen. der Kostenbeamte hat 
der Weisung Folge zu leisten; er ist nicht berechtigt, deshalb die entscheidung des gerichts 
herbeizuführen.

§ 37

Nichterhebung von Kosten 
– zu § 21 gKg, § 20 FamgKg, § 21 gnotKg, § 13 JvKostg –

die Präsidenten der gerichte und die Leiter der staatsanwaltschaften sind für die ihrer 
dienstaufsicht unterstellten behörden zuständig, im verwaltungsweg anzuordnen, dass in 
den Fällen des § 21 Abs. 1 gKg, des § 20 Abs. 1 FamgKg, des § 21 Abs. 1 gnotKg und des 
§ 13 JvKostg Kosten nicht zu erheben sind. Über beschwerden gegen den ablehnenden 
bescheid einer dieser stellen wird im Aufsichtsweg entschieden.

§ 38

Erinnerungen und Beschwerden der Staatskasse 
– zu § 66 gKg, § 57 FamgKg, § 81 gnotKg, § 22 JvKostg –

(1) der vertreter der staatskasse soll erinnerungen gegen den Kostenansatz nur dann ein-
legen, wenn es wegen der grundsätzlichen bedeutung der sache angezeigt erscheint, von 
einer berichtigung im verwaltungsweg (§ 36) abzusehen und eine gerichtliche entscheidung 
herbeizuführen.

(2) Alle beschwerdefähigen gerichtlichen entscheidungen einschließlich der Wertfestset-
zungen, durch die der Kostenansatz zuungunsten der staatskasse geändert wird, hat der 
Kostenbeamte des entscheidenden gerichts dem zur vertretung der staatskasse zustän-
digen beamten mitzuteilen. Legt der Kostenbeamte eine erinnerung des Kostenschuldners 
dem zur vertretung der staatskasse zuständigen beamten vor (§ 28 Abs. 2), prüft dieser, ob 
der Kostenansatz im verwaltungsweg zu ändern ist oder ob Anlass besteht, für die staats-
kasse ebenfalls erinnerung einzulegen. soweit der erinnerung nicht abgeholfen wird, veran-
lasst er, dass die Akten unverzüglich dem gericht vorgelegt werden.

§ 39

Besondere Prüfung des Kostenansatzes

(1) bei jeder Justizbehörde findet in der regel einmal im haushaltsjahr eine unvermutete 
Prüfung des Kostenansatzes durch einen Kostenprüfungsbeamten (§ 35) statt.
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(2) zeit und reihenfolge der Prüfungen bestimmt der dienstvorgesetzte des Prüfungsbe-
amten, und zwar im einvernehmen mit dem dienstvorgesetzten der staatsanwaltschaft, 
wenn die Prüfung bei einer staatsanwaltschaft stattfinden soll.

§ 40

Aufgaben und Befugnisse des Prüfungsbeamten

(1) der Prüfungsbeamte soll sich nicht auf die schriftliche beanstandung vorgefundener 
mängel und verstöße beschränken, sondern durch mündliche erörterung wichtiger Fälle mit 
dem Kostenbeamten, durch Anregungen und belehrungen das Prüfungsgeschäft möglichst 
nutzbringend gestalten und auf die beachtung einheitlicher grundsätze beim Kostenansatz 
hinwirken. nebensächlichen dingen soll er nur nachgehen, wenn sich der verdacht von un-
regelmäßigkeiten oder fortgesetzten nachlässigkeiten ergibt.

(2) die einsicht sämtlicher Akten, bücher, register, verzeichnisse und rechnungsbelege ist 
ihm gestattet. sofern verfahrensunterlagen mittels elektronischer datenverarbeitung geführt 
werden, ist sicherzustellen, dass der Prüfungsbeamte zugriff auf diese daten erhält.

(3) von den beteiligten Kostenbeamten kann er mündlich näheren Aufschluss über die be-
handlung von geschäften verlangen.

(4) Aktenstücke über schwebende rechtsstreitigkeiten sowie in testaments-, grundbuch- 
und registersachen hat er in der regel an ort und stelle durchzusehen; sonstige Akten kann 
er sich an seinen dienstsitz übersenden lassen.

§ 41

umfang der Kostenprüfung

(1) der Prüfungsbeamte hat besonders darauf zu achten,

1. ob die Kosten rechtzeitig, richtig und vollständig angesetzt sind und ob sie, soweit erfor-
derlich, mit oder ohne sollstellung (§ 25 und § 26) angefordert sind;

2. ob gerichtskostenstempler bestimmungsgemäß verwendet sind und ob der verbleib der 
Abdrucke von gerichtskostenstemplern, falls sie sich nicht mehr in den Akten befinden, 
nachgewiesen ist;

3. ob die Auslagen ordnungsgemäß vermerkt sind;

4. ob bei bewilligung von Prozess- oder verfahrenskostenhilfe,

a) die an beigeordnete Anwälte gezahlten beträge im zulässigen umfang von dem zah-
lungspflichtigen angefordert,

b) etwaige Ausgleichsansprüche gegen streitgenossen geltend gemacht und

c) die Akten dem rechtspfleger in den Fällen des § 120 Abs. 3, des § 120a Abs. 1 sowie 
des § 124 Abs. 1 nr. 2, 3 und 5 zPo zur entscheidung vorgelegt worden sind und ob 
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Anlass besteht, von dem beschwerderecht gemäß § 127 Abs. 3 zPo gebrauch zu 
machen.

(2) soweit nicht in Abs. 1 etwas anderes bestimmt ist, erstreckt sich die Prüfung nicht auf 
den Ansatz und die höhe solcher Auslagen, für deren Prüfung andere dienststellen zustän-
dig sind.

§ 42

Verfahren bei der Kostenprüfung

(1) der Prüfungsbeamte soll aus jeder gattung von Angelegenheiten, in denen Kosten ent-
stehen können, selbst eine Anzahl Akten auswählen und durchsehen, darunter auch solche, 
die nach ihren Aktenzeichen unmittelbar aufeinander folgen. bei der Auswahl sind auch die 
geschäftsregister und das gemäß § 16 Abschnitt ii zu führende verzeichnis zu berücksichti-
gen und namentlich solche Akten zur Prüfung vorzumerken, in denen höhere Kostenbeträge 
in Frage kommen.

(2) bei der Aktenprüfung ist auch darauf zu achten, dass die sollstellungen und die ohne 
sollstellung geleisteten beträge in der vorgeschriebenen Weise nachgewiesen sind.

(3) bei der nachprüfung der verwendung von gerichtskostenstemplern ist auch eine Anzahl 
älterer, insbesondere weggelegter Akten durchzusehen.

(4) bei der Prüfung der Aktenvermerke über die Auslagen (§ 41 Abs. 1 nr. 3) ist stichproben-
weise festzustellen, ob die Auslagen vorschriftsmäßig in den sachakten vermerkt und beim 
Kostenansatz berücksichtigt sind.

§ 43

Beanstandungen

(1) stellt der Prüfungsbeamte unrichtigkeiten zum nachteil der staatskasse oder eines 
Kostenschuldners fest, ordnet er die berichtigung des Kostenansatzes an. die Anordnung 
unterbleibt, wenn es sich um Kleinbeträge handelt, von deren einziehung oder erstattung 
nach den darüber getroffenen bestimmungen abgesehen werden darf.

(2) An die stelle der berichtigung tritt ein vermerk in der niederschrift (§ 44), wenn eine ge-
richtliche entscheidung ergangen ist oder der Kostenansatz auf einer Anordnung der dienst-
aufsichtsbehörde beruht.

(3) die beanstandungen (Abs. 1 satz 1) sind für jede sache auf einem besonderen blatt 
zu verzeichnen, das zu den Akten zu nehmen ist. in dem Fall des Abs. 1 satz 2 sind sie in 
kürzester Form unter der Kostenrechnung zu vermerken.

(4) der Prüfungsbeamte vermerkt die beanstandungen nach Abs. 1 außerdem in einer 
nachweisung. der Kostenbeamte ergänzt die nachweisung durch Angabe des zuordnungs-
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merkmals der Kassenanordnung oder der sonst erforderlichen vermerke über die erledi-
gung; sodann gibt er sie dem Prüfungsbeamten zurück. der Prüfungsbeamte stellt bei der 
nächsten gelegenheit stichprobenweise fest, ob die entsprechenden buchungen tatsächlich 
vorgenommen sind. die nachweisungen verwahrt er jahrgangsweise.

(5) stellt der Prüfungsbeamte das Fehlen von Akten fest, hat er alsbald dem behördenvor-
stand Anzeige zu erstatten.

§ 44

Niederschrift über die Kostenprüfung

(1) der Prüfungsbeamte fertigt über die Kostenprüfung eine niederschrift, die einen Über-
blick über gang und ergebnis des Prüfungsgeschäfts ermöglichen soll.

(2) er erörtert darin diejenigen einzelfälle, die grundsätzliche bedeutung haben, die ander-
wärts abweichend beurteilt werden oder die sonst von erheblichkeit sind (vgl. dazu § 43 
Abs. 2). Weiter führt er die Fälle auf, in denen ihm die einlegung der erinnerung (§ 38 Abs. 1) 
angezeigt erscheint oder die zu maßnahmen im dienstaufsichtsweg Anlass geben können. 
die niederschriften können in geeigneten Fällen für die einzelnen geprüften geschäftsstellen 
getrennt gefertigt werden.

(3) Je ein exemplar der niederschrift leitet der Prüfungsbeamte den dienstvorgesetzten zu, 
die die Prüfung angeordnet oder mitangeordnet haben (§ 39 Abs. 2). er schlägt dabei die 
maßnahmen vor, die er nach seinen Feststellungen bei der Prüfung für angezeigt hält.

§ 45

Jahresberichte

(1) bis zum 1. Juni eines jeden Jahres erstattet der Prüfungsbeamte seinem dienstvorge-
setzten bericht über das gesamtergebnis der Kostenprüfungen im abgelaufenen haushalts-
jahr. er legt darin insbesondere die grundsätze dar, von denen er sich bei seinen Anordnun-
gen oder bei der behandlung einzelner Fälle von allgemeiner bedeutung hat leiten lassen.

(2) soweit nicht bei allen dienststellen Prüfungen haben vorgenommen werden können, 
sind die gründe kurz anzugeben.

(3) die Präsidenten der Landgerichte (Präsidenten der Amtsgerichte) legen die Jahresbe-
richte mit ihrer stellungnahme dem Präsidenten des oberlandesgerichts vor. die Präsiden-
ten der sozialgerichte legen die Jahresberichte mit ihrer stellungnahme dem Präsidenten 
des Landessozialgerichts vor.

(4) der Präsident des oberlandesgerichts, der Präsident des oberverwaltungsgerichts, der 
Präsident des Finanzgerichts und der Präsident des Landessozialgerichts treffen nach Prü-
fung der Jahresberichte die für ihren bezirk notwendigen Anordnungen und berichten über 
einzelfragen von allgemeiner bedeutung der Landesjustizverwaltung. der Präsident des 
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oberlandesgerichts teilt die berichte dem generalstaatsanwalt mit, soweit sie für diesen von 
interesse sind.

Abschnitt 6

Justizverwaltungskosten

§ 46

Entscheidungen nach dem Justizverwaltungskostengesetz 
– zu § 4 Abs. 2 und 3, §§ 8 und 10 JvKostg –

die nach § 4 Abs. 2 und 3, §§ 8 und 10 JvKostg der behörde übertragenen entscheidungen 
obliegen dem beamten, der die sachentscheidung zu treffen hat.

§ 47

Laufender Bezug von Abdrucken aus dem Schuldnerverzeichnis

bei laufendem bezug von Abdrucken aus dem schuldnerverzeichnis ist die Absendung der 
noch nicht abgerechneten Abdrucke in einer Liste unter Angabe des Absendetages, des 
empfängers und der zahl der mitgeteilten eintragungen zu vermerken.

Abschnitt 7

Notarkosten

§ 48

Einwendungen gegen die Kostenberechnung 
– zu §§ 127 bis 130 gnotKg –

(1) gibt der Kostenansatz eines notars, dem die Kosten selbst zufließen, der dienstauf-
sichtsbehörde zu beanstandungen Anlass, fordert sie den notar auf, den Ansatz zu be-
richtigen, gegebenenfalls zu viel erhobene beträge zu erstatten oder zu wenig erhobene 
beträge nachzufordern und, falls er die beanstandungen nicht als berechtigt anerkennt, die 
entscheidung des Landgerichts herbeizuführen. die Aufforderung soll unterbleiben, wenn es 
sich um Kleinbeträge handelt, von deren erstattung oder nachforderung nach den für ge-
richtskosten im verkehr mit Privatpersonen getroffenen bestimmungen abgesehen werden 
darf. die dienstaufsichtsbehörde kann es darüber hinaus dem notar im einzelfall gestatten, 
von der nachforderung eines betrages bis zu 25 euro abzusehen.

(2) hat der Kostenschuldner die entscheidung des Landgerichts gegen den Kostenansatz 
beantragt, kann die Aufsichtsbehörde, wenn sie den Kostenansatz für zu niedrig hält, den 
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notar anweisen, sich dem Antrag mit dem ziel der erhöhung des Kostenansatzes anzu-
schließen.

(3) entscheidungen des Landgerichts und beschwerdeentscheidungen des oberlandesge-
richts, gegen die die rechtsbeschwerde zulässig ist, hat der Kostenbeamte des Landge-
richts mit den Akten alsbald der dienstaufsichtsbehörde des notars zur Prüfung vorzulegen, 
ob der notar angewiesen werden soll, beschwerde oder rechtsbeschwerde zu erheben.

II.

dieser runderlass tritt am tage nach der veröffentlichung in Kraft.

R u N D V E R F Ü G u N G E N  D E S  P R Ä S I D E N t E N 
D E S  O B E R L A N D E S G E R I c H t

Verlust eines Dienstsiegels. RdVfg.d. Präs. d. OLG vom 11.04.2014 (5413 E I II/2 - 
680/14) – JMBl. S. 257 –

das dienstsiegel (Farbdruckstempel) mit der umschrift „Amtsgericht Frankfurt am main” mit 
dem Landeswappen und der Kennziffer 213 ist in verlust geraten und wird mit Wirkung vom 
14.02.2014 für ungültig erklärt.

M I t t E I L u N G E N  D E S  P R Ä S I D E N t E N 
D E S  O B E R L A N D E S G E R I c H t S

Veröffentlichung der Anerkennung von Gütestellen im Sinne des § 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO. 
(318 E - I/3 - 2177/13) – JMBl. S. 257 –

Frau monika bickert in 60389 Frankfurt am main wurde mit bescheid vom 24.03.2014  
– Az: 318 e - i/3 - 2177/13 – als gütestelle im sinne des § 794 Abs. 1 nr. 1 zPo anerkannt.
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Veröffentlichung der Anerkennung von Gütestellen im Sinne des § 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO. 
(318 E - I/3 - 1565/13) – JMBl. S. 258 –

greenFort rechtsanwälte Angersbach, von oppen, röder, Weiß, Lembke, oberwinter, 
Partnerschaft von rechtsanwälten mbb in 60325 Frankfurt am main wurde mit bescheid 
vom 24.03.2014 – Az: 318 e - i/3 - 1565/13 – als gütestelle im sinne des § 794 Abs. 1 nr. 
1 zPo anerkannt.

Veröffentlichung der Anerkennung von Gütestellen im Sinne des § 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO. 
(318 E - I/3 - 2373/2013) – JMBl. S. 258 –

herr oliver W. happel in 22395 hamburg wurde mit bescheid vom 27.03.2014 – Az: 318 e  
- i/3 - 2373/2013 – als gütestelle im sinne des § 794 Abs. 1 nr. 1 zPo anerkannt.

P E R S O N A L N A c H R I c H t E N

die Personalnachrichten enthalten nur solche Personalveränderungen, mit deren veröffent-
lichung sich die oder der bedienstete einverstanden erklärt hat.

B E R I c H t I G u N G

bezüglich der veröffentlichung im JMBl. 3/2014 unter Personalnachrichen der Notarinnen 
und Notare auf S. 169 muss es richtig lauten:

zum notar bestellt wurde:
rechtsanwalt nino huth mit dem Amtssitz in Kelkheim (taunus).

Hessisches Ministerium der Justiz

ernannt wurde:

zur ministerialrätin (b 2) : ministerialrätin (A 16) dr. bettina Katharina günther.
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Landgerichte

ernannt wurde:

zum richter
am Landgericht : staatsanwalt – richter kraft Auftrags – dr. Andreas sturm in 

Frankfurt am main – unter berufung in das richterverhältnis auf 
Lebenszeit –.

Ausgeschieden ist:

ruhestand:
richterin am Landgericht dr. beate seemüller in darmstadt.

Staatsanwaltschaften

ernannt wurde:

zum oberstaatsanwalt
als Abteilungsleiter : staatsanwalt Frank ulrich Lohr in Kassel – unter berufung in 

das beamtenverhältnis auf Probe –.

Hessischer Verwaltungsgerichtshof

Ausgeschieden ist:

ruhestand:
regierungsoberrat hartmut schulze.

Verwaltungsgerichte

ernannt wurde:

zum oberamtsrat : Amtsrat Wilfred mangold in Frankfurt am main.

Arbeitsgerichte

ernannt wurde:

zum direktor des
Arbeitsgerichts : richter am Arbeitsgericht rainer ratz in offenbach am main.

Ausgeschieden ist:

ruhestand:
richterin am Arbeitsgericht renate binding-thiemann in Frankfurt am main.
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Notarinnen und Notare

zum notar wurden bestellt:
rechtsanwalt sönke schmidt mit dem Amtssitz in Kassel, rechtsanwalt Jürgen Peter 
Wöflein mit dem Amtssitz in marburg, rechtsanwalt stephan michael grünwald mit dem 
Amtssitz in michelstadt, rechtsanwalt dr. Andreas michael Kögel mit dem Amtssitz in 
Wetter und rechtsanwalt benjamin nikolaus Johannes theodor schäfer mit dem Amtssitz 
in Wetzlar.

Amtssitzverlegung:

der Amtssitz des notars helmut gölzenleuchter wird mit Wirkung zum 1.09.2014 von rüs-
selsheim nach büttelborn verlegt.

Ausgeschieden sind:

Auf eigenen Antrag:
notar erwin-harald uebel, dillenburg, mit Ablauf des 15.05.2014,
notar Jürgen simon, offenbach am main, mit Ablauf des 31.05.2014;

Aufgrund des erreichens der Altersgrenze:
notar dr. Lothar müller, Fulda, mit Ablauf des 31.05.2014.

S t E L L E N A u S S c H R E I B u N G E N

Hessisches Ministerium der Justiz

 1. in der Abteilung für informationstechnik und modernisierung, Justizcontrolling, orga-
nisation und Liegenschaften (Abteilung i) ist zum nächstmöglichen zeitpunkt die stelle 
der geschäftsführerin/des geschäftsführers des Projekts „umsetzung des gesetzes zur 
Förderung des elektronischen rechtsverkehrs” (referatsleitung) zu besetzen.

die tätigkeit umfasst in erster Linie die Leitung des Projekts „umsetzung des gesetzes 
zur Förderung des elektronischen rechtsverkehrs”.

dabei sind insbesondere folgende Aufgaben wahrzunehmen:

•	 Leitung	des	Gesamtprojekts	der	Umsetzung	im	Kontext	einer	6-Länder-Kooperation

•	 Projektmanagement	für	Entwicklungsprojekte	und	Umsetzungsprojekt 
(Projekt-controlling)

•	 Betreuung	der	geschäftsbereichs-	und	 landgerichtsbezirksbezogenen	Projektgrup-
pen für die umsetzung durchgängig elektronischer geschäftsabläufe einschließlich 
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elektronischer Aktenführung in der hessischen Justiz (mit Ausnahme der staatsan-
waltschaften und des Justizvollzugs)

•	 Aufbau	und	Umsetzung	eines	Informations-	und	Akzeptanzmanagements	einschließ-
lich veranstaltungsmanagement

•	 Betreuung	der	Gremien	des	Umsetzungsprojekts,	des	IT-Beirats	soweit	das	Projekt	
betroffen ist, und des für das umsetzungsprojekt eingerichteten beirats der richter- 
und Personalvertretungen.

der Aufgabenbereich umfasst die verantwortung für 2 sachbearbeiter/innen und einen 
referenten für das informations- und Akzeptanzmanagement.

gesucht wird eine richterin oder ein richter bzw. eine staatsanwältin oder ein staats-
anwalt (r1 im Abordnungsverhältnis) mit guter juristischer befähigung, umfassenden 
rechtskenntnissen und fundierten erfahrungen im richterlichen oder staatsanwalt-
schaftlichen bereich sowie besonderer Überzeugungsfähigkeit und durchsetzungsver-
mögen, besonders ausgeprägter urteilsfähigkeit und entscheidungsbereitschaft und 
sicherem, kompetenten Auftreten auch in veranstaltungen.

die tätigkeit erfordert darüber hinaus in besonderem maß teamfähigkeit, Leistungsbe-
reitschaft, belastbarkeit und Kreativität.

Weiterhin ist es für die Ausübung der ausgeschriebenen Position unabdingbar, dass die 
bewerberin oder der bewerber über

•	 die	Fähigkeit,	 politische	und	wirtschaftliche	Zusammenhänge	 zu	erkennen	und	 im	
sinne der strategischen it-Ausrichtung umzusetzen

•	 die	Bereitschaft	zum	Erwerb	von	Kenntnissen	im	Projektmanagement

•	 die	Fähigkeit	zur	Personalführung,	insbesondere	die	Fähigkeit,	Personal	sachgerecht	
einzusetzen, kooperativ anzuleiten und zu fördern

•	 Integrations-	und	Motivationskraft	und	Befähigung	zur	Konfliktlösung

•	 ausgeprägtes	Verhandlungs-	und	Beratungsgeschick	sowie	die	Fähigkeit	zum	Aus-
gleich

•	 sehr	hohe	Kommunikationskompetenz	mit	der	Bereitschaft	zum	Erwerb	von	Kennt-
nissen und Fähigkeiten in moderner erarbeitungsmethodik, moderation und Präsen-
tation

•	 Organisationstalent,	 insbesondere	 die	 Fähigkeit,	 technische	 und	 organisatorische	
veränderungen umzusetzen

•	 ein	hohes	Maß	an	Selbständigkeit	und	besondere	Bereitschaft	zur	Übernahme	von	
verantwortung

verfügt.

das schriftliche einverständnis zur einsichtnahme der Personalakte wird erbeten.
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es wird bewerbungen entgegengesehen um die stellen für:

Ordentliche Gerichtsbarkeit

 2. eine geschäftsleiterin oder einen geschäftsleiter (§ 4 go)

bei dem Amtsgericht Frankfurt am main.

die stelle ist ab 1. september 2014 neu zu besetzen.

bezüglich der vorgenannten stellenausschreibung zu nr. 2 wird erwartet, dass die be-
werberin oder der bewerber folgendem Anforderungsprofil entspricht:

I. Allgemeine Voraussetzungen:
– Pflichtbewusstsein
– Leistungsbereitschaft
– belastbarkeit
– Flexibilität
– initiative
– besonders gute Auffassungsgabe
– gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen
– Kostenbewusstsein

II. Besondere Voraussetzungen:

1. Fachkompetenz
– erfahrung in der rechtspflege und / oder der Justizverwaltung
– mindestens gutes fachliches Können

2. Soziale Kompetenz
– Kontaktfähigkeit, gesprächsbereitschaft
– Fähigkeit zur Konfliktlösung und einfühlungsvermögen
– Fähigkeit zu interner und externer zusammenarbeit

3. Führungskompetenz
– Fähigkeit zum vorbild
– entscheidungskompetenz, durchsetzungsvermögen, verhandlungsgeschick
– befähigung zur Personalführung und motivation

4. Organisatorische Kompetenz
– befähigung zur steuerung und veränderung von organisationsabläufen
– befähigung zur entwicklung und umsetzung von neuerungen
– befähigung zum sachgerechten Personaleinsatz.

interessierten Frauen und männern wird die möglichkeit gegeben, sich durch schulung 
und hospitation auf die Übernahme der stelle vorzubereiten.

 3. eine richterin oder einen richter

am oberlandesgericht Frankfurt am main (r 2), 
die oder der in teilzeit zur hälfte des regelmäßigen dienstes tätig ist.
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die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

 4. die vizepräsidentin oder den vizepräsidenten

des Amtsgerichts Frankfurt am main ( r 3 ).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.5) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

Staatsanwaltschaften

 5. eine oberstaatsanwältin – als hauptabteilungsleiterin bei einer staatsanwaltschaft – 
oder einen oberstaatsanwalt – als hauptabteilungsleiter bei einer staatsanwaltschaft –

bei der staatsanwaltschaft Frankfurt am main (r 2 mit Amtszulage nach Fußnote 9).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni  
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.5) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

 6. eine oberstaatsanwältin als Abteilungsleiterin bei einer staatsanwaltschaft oder einen 
oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter bei einer staatsanwaltschaft

bei der staatsanwaltschaft Frankfurt am main (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.7) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

 7. eine oberstaatsanwältin als Abteilungsleiterin bei einer staatsanwaltschaft oder einen 
oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter bei einer staatsanwaltschaft

bei der staatsanwaltschaft gießen (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.7) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

 8. eine oberstaatsanwältin als dezernentin bei einer generalstaatsanwaltschaft oder einen 
oberstaatsanwalt als dezernenten bei einer generalstaatsanwaltschaft

bei der generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am main ( r 2 ).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 veröffentlichten Anforderungsprofil (s. 196 ff., Anlage 1 ziffer 2.6.) auszurichten.
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Verwaltungsgerichtsbarkeit

 9. zwei vorsitzende richterinnen oder vorsitzende richter

am hessischen verwaltungsgerichtshof in Kassel ( r 3 ).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff, Anlage 1 ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

 10. eine richterin oder einen richter

am hessischen verwaltungsgerichtshof in Kassel (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.

bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht.

das ministerium der Justiz ist aufgrund seines Frauenförderplans verpflichtet, den Frauen-
anteil zu erhöhen und fordert deshalb qualifizierte Frauen besonders auf, sich zu bewerben.

Aufgrund des Frauenförderplans besteht eine verpflichtung zur erhöhung des Frauenanteils.

schwerbehinderte richterinnen und richter, beamtinnen und beamte sowie Angestellte 
werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

bewerbungen sind auf dem Dienstweg zu richten an:

zu nr. 1 bis zum 10. Mai 2014 an das hessische ministerium der Justiz;

zu nr. 2 binnen eines Monats an den Präsidenten des Amtsgerichts Frankfurt am main;

zu nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7, nr. 8, nr. 9 und nr. 10 binnen drei Wochen an das hessische 
ministerium der Justiz.

Eine Beschränkung des Auswahlverfahrens zu Nr. 3 bis Nr. 10 auf eventuelle Verset-
zungsbewerberinnen und -bewerber bleibt ebenso vorbehalten wie eine an Verwal-
tungsbelangen orientierte Ermessensentscheidung zwischen mehreren Versetzungs-
bewerberinnen und -bewerbern.
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A u S S c H R E I B u N G  F R E I E R  N O tA R S t E L L E N

Abschnitt A i nr. 2 a) 2. satz des runderlasses über die Ausführung der bundesnotarord-
nung vom 26.10.2009 (Jmbl. s. 563), geändert durch runderlass vom 15.03.2011 (Jmbl.  
s. 258) und durch runderlass vom 12.11.2012 (Jmbl. s. 692).

es sind folgende freie notarstellen zu besetzen:

A) Landgerichtsbezirk Darmstadt:

1. in der stadt reinheim 1 
(Amtsgerichtsbezirk dieburg)

2. in der stadt bischofsheim 1 
(Amtsgerichtsbezirk groß-gerau)

3. in der stadt groß-gerau 1 
(Amtsgerichtsbezirk groß-gerau)

4. in der stadt mörfelden-Walldorf 2 
(Amtsgerichtsbezirk groß-gerau)

5. in der stadt viernheim 5 
(Amtsgerichtsbezirk Lampertheim)

6. in der stadt dreieich 1 
(Amtsgerichtsbezirk Langen)

7. in der stadt neu-isenburg 1 
(Amtsgerichtsbezirk offenbach am main)

8. in der stadt obertshausen 1 
(Amtsgerichtsbezirk offenbach am main)

9. in der stadt rodgau 1 
(Amtsgerichtsbezirk seligenstadt)

B) Landgerichtsbezirk Frankfurt am Main:

1. in der gemeinde bad vilbel 2 
(Amtsgerichtsbezirk Frankfurt am main)

2. in der gemeinde eschborn 1 
(Amtsgerichtsbezirk Frankfurt am main

3. in der gemeinde Kelkheim 1 
(Amtsgerichtsbezirk Königstein im taunus)

c) Landgerichtsbezirk Gießen:

1. in der stadt Friedberg 1 
(Amtsgerichtsbezirk Friedberg)

2. in der stadt buseck 1 
(Amtsgerichtsbezirk gießen)



266

D) Landgerichtsbezirk Hanau:

1. in der stadt hanau 1 
(Amtsgerichtsbezirk hanau)

2.  in der stadt gelnhausen 1 
(Amtsgerichtsbezirk gelnhausen)

E) Landgerichtsbezirk Kassel:

1. in der stadt hessisch Lichtenau 1 
(Amtsgerichtsbezirk eschwege)

2. in der stadt homberg (efze) 1 
(Amtsgerichtsbezirk Fritzlar)

3. in der stadt Lohfelden 1 
(Amtsgerichtsbezirk Kassel)

4. in der stadt vellmar 1 
(Amtsgerichtsbezirk Kassel)

F) Landgerichtsbezirk Wiesbaden:

1. in der stadt taunusstein 1 
(Amtsgerichtsbezirk bad schwalbach)

2. in der stadt hochheim 1 
(Amtsgerichtsbezirk Wiesbaden)

der Amtssitz muss in den vorbezeichneten städten genommen werden.

rechtsanwältinnen und rechtsanwälte, die die voraussetzungen des § 6 bnoto erfüllen, 
wird gelegenheit gegeben, die bestellung zur notarin oder zum notar zu beantragen.

der schriftliche Antrag ist bis spätestens 12. Juni 2014, unter beifügung der erforderlichen 
unterlagen (Abschnitt A. ii. nr. 1.), bei dem Präsidenten des oberlandesgerichts Frankfurt 
am main einzureichen.
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